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Landwirtschaftspolitik in Basel wihrend der
R estauration

Nachrevolutionire Politik und Gesellschaft im Spannungs-
feld von Traditionsgebundenheit und Erneuerungsdruck

von

Albert Schnyder

Mit dem Titel «Zweierle1 Erbe» brachte Renato Morosoli, Autor
einer jiingst erschienen Monographie tiber «Staat und Politik im
Kanton Zug 1803-1831/47»', den Grundzug der Restaurationszeit
auf den Punkt: ithren doppelten Bezug zum Ancien Régime einer-
seits und zu Helvetik und Mediationszeit andererseits. Dieser poli-
tisch-soziale Grundwiderspruch prigte Politik und Gesellschaft auch
im Basel der Restaurationszeit’. Besonders auf seiten der politischen
Eliten wurde die Orentierung am Ancien Régime insofern zur
Richtschnur, als Traditionsgebundenheit und Legitimitit im Sinne
der Bewahrung oder der respektvollen und behutsamen Fortent-
wicklung des historisch Gewachsenen oft den Gang der Dinge
bestimmten. Daber waren Widerspriiche und Ungereimtheiten
nicht zu vermeiden, da gewisse Errungenschaften und Verinderun-
gen der (nach-) revolutioniren Zeit nicht mehr riickginglg zu
machen waren, so z.B. die Méglichkeit, Feudalabgaben loszukaufen
(in Basel definitiv seit 1804)°, oder der Beginn der Entwicklung zur

'Renato Morosoli:  Zweierler Erbe. Staat und Politk 1m Kanton Zug
1803-1831/47 nach den Erfahrungen von Ancien Régime und Helvetk, Zug
1991, 3. Literatur und Forschung zur Schweiz wihrend der Restauration sind spir-
lich, vgl. dazu u.a.: Handbuch der Schweizer Geschichte, Bd. 2, Ziirich 1977,
904-918; Wilhelm Vischer: Basel in der Zeit der Restauration, 1814—1830, Basel
1906 (= 84. Neujahrsblatt der GGG); Andreas Heusler: Geschichte der Stadt Basel,
Basel 1969°, 165. — Ich danke Susanna Burghartz, Ruedi Epple, Fridolin Kurmann
und Martin Leuenberger fiir die kritische Lektiire einer ersten Version.

*Vgl. zum gesamteuropdischen Rahmen z. B. Dieter Langewiesche: Europa zwi-
schen Restauration und Revolution 1815-1849, Miinchen 1985, 1-5. Fiir Basel ist
das Thema vor allem im Zusammenhang mit der Universititsgeschichte von An-
dreas Stihelin und anhand von Zensur und Pressefreiheit von Werner Gysin behan-
delt worden.

*Vgl. zum Zehntloskauf Ruedi Epple/Albert Schnyder: Wandel und Anpassung.
Die Landwirtschaft des Baselbiets im 19. Jahrhundert, Liestal 1996.
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Gewaltentrennung. Den Momenten der Beharrung standen jene des
Wandels gegeniiber, vor allem Verinderungen und Entwicklungen
in Wirtschaft und Gesellschaft, u.a. Bevolkerungswachstum, (Fa-
brik-) Industrialisierung und Agrarmodernisierung. Wandel und
grundlegende Reformen erfassten aber auch Bereiche wie die Bil-
dung (Schulen und Universititen) oder das Militirwesen.

Basel gehorte bekanntlich nicht zu den konservativsten Stinden
der damaligen Eidgenossenschaft, die pure Wiederherstellung des
Ancien Régime war sicher kein Anliegen der fiihrenden Basler Poli-
tiker, die ja zu einem nicht geringen Teil aktiv an der helvetischen
Revolution und am Aufbau des neuen Staates teilgenommen hatten.
Gleichwohl waren konservative Neigungen und Ideen diesen an
Autklirung und Neuhumanismus orientierten und fest im Besitz-
biirgertum verankerten Minnern nicht fremd. In diesem Artikel
steht daher die Frage im Vordergrund, wie die Vertreter von Politik
und Verwaltung von der epochenspezifischen Gleichzeitigkeit des
Ungleichzeitigen betroffen waren, wie sie bei aller Orientierung am
Bestehenden mit Verinderungen und daraus resultierenden neuen
Problemen umgingen. Trotz Skepsis gegeniiber grundsitzlichen
Neuerungen namentlich beim Kleinen Rat und einigen seiner bera-
tenden Organe war das Bewusstsein, dass die Realisierung neuarti-
ger Losungen mitunter notwendig war, auch in Basel nicht nur aus-
serhalb des Kreises der politischen Entscheidungstriger vorhanden —
etwa bei Physiokraten und ithren «Nachfolgern» wie dem Landwirt-
schaftlichen Verein', oder ber Handels- und Kaufleuten oder auch
auf seiten der Gemeinden der Landschaft. Den Riten und Kommus-
sionen gehorten ja z.T. dieselben Personen an wie den Organen der
sich herausbildenden biirgerlichen Offentlichkeit.

Schlaglichtartig lisst sich die skizzierte Problematik politischen
und administrativen Handelns in einem vergleichsweise unbedeu-
tenden Fall wie dem Konflikt um die Spatweide in Muttenz im Jahr
1826 beleuchten’. Weil er seine dort gelegene Matte entgegen einer
Anordnung des Kleinen Rates von 1778 vor Beginn der Spitweide
gediingt hatte, war ein Pratteler mit einer Gemeindebusse belegt
worden. Da Muttenzer und Basler solches angeblich ungestraft prak-

*Mitglieder waren u.a.: A. LaRoche, Gemuseus, Kern de Crousaz, Rittmeister
Landerer, Pfarrer Rumpf von Oltingen, Gerichtsschreiber Strub von Liufelfingen.
Badwirt Fluhbacher von Bubendorf, Kaufmann Berry von Liestal (Geschichte der
Landschaft Basel und des Kantons Basel-Landschaft, Liestal 1932, Bd. 2, 376).

*StABS (= Staatsarchiv Basel-Stadt), Protokolle Kleiner Rat (= PrKR), Bd. 195,
S. 350v (= verso), 30.12.1826 sowie Bd. 151, 3.9.1778, Bd. 196, S. 44r (= recto),
10.2.1827 und StABS, Protokolle J.6.1, S. 96, 6.3.1827, S. 98r, 1.5.1827, §. 101v,
13.10.1827, S. 110v, 16.4.1828 und S. 133, 21.1.1829.
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tizierten, gelangte der Betroffene wegen ungleicher Behandlung an
den Statthalter. Der Kleme Rat bekriftigte in der Folge die Gulug-
keit der alten Verordnung fiir diesen Fall, liess sie jedoch von der
Landwirtschaftlichen Kommission auf ithre Zweckmissigkeit hin
Gberpriifen. Nach Auftassung der Kommission verhinderte dieses
Weideregime cine ertragreichere Nutzung der Matten; auf ihre
Nachfrage hin beteuerte der Vertreter der Gemeinde Muttenz
jedoch, es wiirde alles so gehandhabt wie 1778 angeordnet, und man
wolle «dabe1 bleiben». Trotz der Diskrepanz zwischen der aus land-
wirtschaftlicher Sicht gebotenen Neuerung (frithere Diingung) und
der bestehenden Rechtsgrundlage verzichteten die Behorden darauf,
dic Verordnung von 1778 aufzuheben. Deren Beibehaltung wurde
der Gemeinde allerdings nur auf Zuschen hin gewihrt, «bis sich eine
Klage ergibt»”. Die Beschlisse von Rat und Kommission lassen eine
«Sowohl-als-auch»-Haltung erkennen: Das Hergebrachte sollte bei-
behalten werden, allerdings mit Vorbehalten hinsichtlich der Gel-
tungsdauer, zudem sollten tiber den Status quo und mogliche Ver-
inderungen Informationen beschaftt werden, d.h. Verinderungen,
auch innert kurzer Frist, wurden nicht prinzipicell ausgeschlossen. Es
wire demnach — zumindest ftr Basel — verfehlt, das politisch-soziale
Paradox der Zeit allzu starr mit bestimmten historischen Akteuren
und Institutionen in Verbindung zu bringen, etwa das konservativ-
reaktionire Element auf der Seite der Regierenden zu sehen und die
innovativen Personen und Ideen 1n alternativen Bereichen wie Ver-
einen, Festen, Literatur, informellen Kontaktnetzen etc. anzusiedeln.

Im folgenden sollen am Beispiel der baslerischen Landwirtschatts-
politik der 1820er Jahre einige der Widerspriiche politisch-sozialen
Handelns in nachrevolutionirer Zeit in ithren konkreten Ausgestal-
tungen nachgezeichnet werden’. Die Agrarsysteme weiter Teile
Europas befanden sich damals in einer Phase grundlegender Verin-
derungen, fiir die sich die Kurzformel der agraren Revolution ein-
gebiirgert hat. Werden die grossen Unterschiede zwischen Anfangs-
und Endzustand dieser Entwicklung betrachtet, so tnftt dieser
Begrift mit Sicherheit zu, weniger jedoch mit Blick auf die Dauer
des Wandels, der sich bekanntlich von der Mitte des 18. bis zur Mitte
des 19. Jahrhunderts hinzog. Ein Charakteristikum dieser Uber-
gangsphase war tiberall das Nebeneinander von alt und neu. So bil-
deten sich auch 1im Kanton Basel (bzw. im spiteren Kanton Basel-
Land) neue Bewirtschaftungsformen (verschiedene Fruchtwechsel-

*Mindestens bis 1834 blieb sie wohl in Kraft (vgl. Gemeindearchiv Muttenz:
Gemeinderats- und -versammlungsprotokolle A' und B', S. 10, 1.11.1834).
"Vgl. zum grosseren Rahmen Epple/Schnyder (wie Anm. 3).
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systeme, Authebung der Brache, Stallhaltung) und Eigentumsrechte
(Loskauf der Feudallasten; Aufteilung der Allmenden) erst allmihlich
heraus, wihrend herkémmliche Nutzungsgewohnheiten (Allmend
und Dreizelgenwirtschaft), traditionelle Rechte (z.B. das Zelgrecht,
Bodenzinsen und Zehnten) und Eigentumsformen (z.B. die Erb-
lethe) zunichst weiterexistierten und erst mit der Zeit verschwan-
den®. Der Wandel der Landwirtschaft im schweizerischen Kornland,
zu dem auch die Basler Landschaft zu zihlen ist, bestand zu Beginn
des Jahrhunderts hauptsichlich in der Umstellung von der Dreizel-
genwirtschaft, d.h. vom System einer vorwiegend kollektiv organi-
sierten und in grossem Masstab durchgefiihrten, fixen Fruchtfolge
auf den Zelgflichen emner Gemeinde, auf individuell betriebene
Fruchtfolgen auf den Grundstiicken eines Betriebs mit weitgehend
freter Wahl von Anbauprodukten und Anbaurhythmus. Damit ver-
bunden war die Einfiihrung der Stallhaltung, die Steigerung der
Diingerproduktion, die Intensivierung des Futteranbaus sowie die
starke Zunahme der Rindviehbestinde. Daraut autbauend ent-
wickelte sich die schweizerische Landwirtschaft im Lauf des 19. Jahr-
hunderts immer mehr in Richtung Vieh- und Milchwirtschatt.

Die politischen und die sozialen Verhilenisse Basels hatten sich um
1820 so weit gefestigt, dass auch im Bereich der Landwirtschaft
grundlegendere  Probleme angegangen werden konnten. Dazu
gehorten die Katastrierung des Kantons, die Organisation der land-
wirtschaftlichen Produktion, besonders das Zelgrecht, das Problem
der Feldwege, die Vieh- und Hagelversicherung, die Férderung der
Vichzucht sowie der Weidgang und die Allmendteilungen’. Eines
der dusseren Merkmale dieser Sitcuation war die Griindung der Land-
wirtschafthchen Kommission 1im Jahr 1819. Neben ithrer Hauptaut-
gabe, der Revision des helvetischen Katasters von 1802, hatte sie sich
als Konsultativorgan der Regierung mut allen Problemen aus dem
Agrarscktor zu befassen. Die Protokolle dieser und anderer emn-

*Vgl. dazu Chnistan Ptister: Das Klima der Schweiz von 1525-1860 und seine
Bedeutung in der Geschichte der Bevolkerung und Landwirtschatt, Bd. 1: Klima-
geschichte der Schweiz 1525-1860; Bd. 2: Bevolkerung, Klima und Agrarmoder-
nisierung, Bern/Stuttgart 1984 (= Academia Helvetica 6) und Max Lemmenmeier:
Luzerns Landwirtschatt im Umbruch: wirtschaftlicher, sozialer und politischer
Wandel mn der Agrargesellschatt des 19. Jahrhunderts, Luzern 1983 (= Luzerner
Historische Verdffentlichungen, 18). Zu den Agrarzonen Markus Mattmiiller:
Bevolkerungsgeschichte der Schweiz, Teill 1: Die Frithe Neuzeit 1500-1700,
Basel/Frankfurt a.M. 1987, Bd. 1, 408—425.

"Die letzten beiden Themen kénnen hier aus Platzgriinden nicht besprochen
werden. Vgl. dazu Epple/Schnyder (wie Anm. 3).

"Vgl. dazu unten (Kataster).
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schligiger Kommissionen dienten zusammen mit den Protokollen
des Klemen und Grossen Rates als Quellengrundlage fiir diesen Arti-
kel". Die Akten der Kommissionen und die Konzentration aut Fra-
gen der Landwirtschaft erlauben es, die Ebene der kommunalen
Selbstverwaltung und das Verhiltnis zwischen den kantonalen
Behorden und der lindlichen Gesellschaft, die genauso von den
Wert- und Ornentierungskontlikten der Zeit geprigt war, ins Blick-
feld zu riicken.

Das Zelgrecht auf dem Priifstand
Anthaupt und Fiirfille

Die Vorschriften tiber das Anthaupt (die Schmal- oder Kopfseite
eines Ackers) und die Farfille (den Raum zwischen zwei benach-
barten, gleichlaufenden Ackern) waren Teil des Zelgrechts. Im
System der Dreizelgenwirtschaft war es erlaubt, am Anthaupt um so
viel auf den benachbarten Acker zu fahren, dass man Pflug und
Gespann wenden konnte®. Dies allerdings nur, wenn man zur ibli-
chen Zeit die Gibliche Frucht anpflanzte, denn dies verminderte all-
fillige Probleme ganz erheblich. Dank der Firfille konnten beim
Pfliigen der ersten Furche die Schollen ungehindert auf beide Acker
aufgeworfen werden. In Hanglagen war damit in der Regel das
Anrecht des unteren Anstdssers auf den Humus der letzten Furche
des oberen Ackers verbunden. Da die zumeist linglichen und
schmalen Acker dieser Lagen hohenkurvenparallel gepfliigt wurden,
verlagerte sich die Bodenkrume mit der Zeit von den oberen zu den
unteren Ackern hin. Mit der zu Beginn des 19. Jahrhunderts sich
ausbreitenden individuellen Bewirtschaftung der Parzellen hiuften
sich Konflikte im Zusammenhang mit diesen beiden Gewohnheits-
rechten.

"Mit der Landwirtschaft befassten sich auch die Wald-Kommission, die «Haus-
haltung» (das Haushalts- und Finanzfachorgan der Regierung) und selten der
Sanititsrat (vgl. Basler Stadtgeschichte 2, Basel 1981, 71-80 und Arthur Vetton:
Finanzhaushalt und Wirtschaftsverwaltung Basels, 16891798, Basel/Frankfurt a.M.
1984).

“Vgl. zu Fiirfille und Anthaupt Samuel Huggel: Die Einschlagsbewegung in der
Basler Landschaft, Liestal 1979, 49-54 und 783. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein
wurden auf der Basler Landschaft sog. Beetpfliige eingesetzt, die immer zur gleichen
Seite hin wendeten (a.a.0., 368f.). Wendepfliige mit drehbarem Streichbrett wur-
den erst relativ spit eingesetzt.
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Der Anstoss zur Auseinandersetzung mit diesen beiden Proble-
men ging von Gemeinden der Landschatt aus. Das Gelterkinder
Gescheid hatte die oberen Behdrden Ende 1819 darauf aufmerksam
gemacht, dass «ich bei verinderter Benutzung des Bodens verschie-
dene Anstinde tiber die Feldwege finden», und deshalb angeregt, die
Abschaffung der Fiirfille zu erwigen". 1825 berichtete das Gescheid
von Oberdorf, es sei nach «ehemaligem Brauch und Ubung der alten
Feldrechte jedem Ackerbesitzer erlaubt gewesen, wenn er seinen
Acker, um 1hn mit der dblichen Frucht zu bepflanzen, in der
gewohnlichen Zeit angebaut hatte, mit dem ganzen Ackerzug auf
den anstossenden Acker hinauszufahren, um den seinigen bis ans
Ende umptliigen zu kénnen [...]. Nun aber set in Oberdorf und Lie-
dertswil der Zehnt ganz und in Niederdorf zum Teil losgekautft |...]
und jeder pflanze auf seinem Acker, was er am tauglichsten finde, so
kénne das obige, tiblich gewesene Recht nicht ganz vollzogen wer-
denm»". Der Oberdorfer Konflikt war zudem von einem sozialen
Gegensatz tiberlagert, denn Anlass fiir die Antrage des Gescheids war
die Klage von «Joseph Rabino, Schuhmacher und Einsass von Lic-
dertswib» gegen Johannes Degen, «des Gerichts» von Oberdort, der
«be1r einem Acker, der an den semigen stosse, woraut er Rabino
Erdiptel angeptlanze habe, beim Pfliigen mit dem ganzen Ptlug auf
seine Erdiptel hinausgefahren sei und daraut gekehrt habe und der
ganz beim alten bleiben wolle». Der zunchmend intensivere Wandel
in der Landwirtschatt stellte Landwirte, Gemeinden und Gescheid-
gerichte vor grundsitzliche Fragen, die nicht nur in cigener Regie
angegangen werden konnten. Dem Oberdorfer Gescheid war klar
geworden, dass unter den verinderten Umstinden, d.h. ohne die
relative Einheithichkeit des Systems der Dreizelgenwirtschaft, die
alten Gewohnheitsrechte micht mehr voll anwendbar waren.

Entsprechend dem allgemeinen Bemiihen der damaligen Regie-
rung und Verwaltung um eine verbesserte Information und den ver-
mehrten Einbezug der Biirger zog die nut der Antrage von 1819
betraute Landwirtschaftliche Kommission in der Folge ber Landleu-
ten, die aus dem Kreis des Landwirtschaftlichen Vereins bekannt
waren, weitere Erkundigungen emn. Danach war die Fiirtille trotz
threr Nachteile gerade «n allen Berggegenden» noch immer ver-
breitet. Da die tiefer gelegenen Acker humusreiche Béden aufwie-
sen und darum mehr wert seien, hielten ithre «<bequemen» Besitzer an
der Fiirfille fest, wihrend andere Landleute sich {iber diese und ihn-
liche Missstinde zunehmend hiufiger bei den Gescheiden beklagen

“StABS, Protokolle J.6.1, S. 2-3, 19.1. und 7.2.1820.
"“StABS, Protokolle ].6.1, S. 69ft., 10.6.1825.
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wiirden. So auch in Allschwil, wo das sog. Uberfahren, d.h. das
Pfliigen zum Nachteil des Grundstiicknachbarn, die damit verbun-
denen Erntecinbussen und die willkiirliche Verschiebung von
Grundstiicksgrenzen das Gescheid immer wieder beschiftigten”.
Entgegen dem Vorschlag der Kommission, die Firfille aut dem
«gesetzlichen Wegy» abzuschatten, weil weder die bestehenden «Lan-
des- noch die Gescheidsordnungen» einschligige Bestimmungen
enthielten, beschloss der Kleine Rat, dass das Fiirfillerecht da, wo es
problemlos gehandhabt wurde, «facultativ» bestehen bleiben sollte™.
Be1 Konflikten sollten die richterlichen Instanzen neu ¢eden in sei-
nen Grenzen ber seinem Eigentum schiitzen ohne irgend eine
Schmilerung» und gegebenfalls verbieten koénnen, dass jemand
annert den Marchen eines anderen, ohne dessen Einwilligung
irgend einen Grundschollen bewegt». Die Firtille konnte, so Rat
und Kommission, «weder durch Kauf noch durch Erbschaft» als
Eigentumsrecht in Anspruch genommen werden, denn sie sei «<noch
nie, weder in Bereinen, Kaufbriefen noch Erbteilungen als Bestand-
teil der Liegenschaft ausgedeutet oder durch eine richterliche
Behorde je anerkannt worden». Die Firtille werde lediglich als eine
in der alltiglichen Praxis verankerte Gewohnheit respektiert.

Die Kommission beftirwortete grundsitzlich die Aufhebung der
Furtille, dies in Anlehnung an emen in dieser Form wesentlich von
den politischen Verinderungen der jiingsten Zeit beeinflussten
Eigentumsbegriff, wonach Grundstiicksgrenzen unbedingt zu re-
spektieren waren. Dem Rat andererseits war es wichtig, gewachsene
Usanzen mit rechtsihnlichem Charakter nicht durch ein systema-
tisch anzuwendendes Verbot zu zerstéren. Die Umsetzung eines
strikten Eigentumsbegriffs hitte wohl den Widerstand mancher
Landleute provoziert, denn die Parzellengrenzen waren gerade in
der Dreizelgenwirtschaft nicht durchwegs klar festgelegt'’. Die
Regierung l6ste den Widerspruch, indem sie das Hergebrachte
grundsitzlich bestechen und neu 1m Rahmen der Regelungen fiir den
Ausnahme- bzw. Streitfall die absolute Orientierung an den Eigen-
tumsgrenzen gelten liess. Das war nach Auffassung von Rat und
Kommission um so eher méglich, als die Fiirfille nie als Eigentums-
recht gegolten hatte.

" Gemeindearchiv Allschwil, Bd. 75, Gescheidprotokoll 181621, z.B. S. 4,
7,61.

"Kleinratsbeschluss vom 16.2.1820 (StABS, Protokolle J.6.1, S. 4v, 15.3.1820
und S. 70r, 10.6.1825).

"Das war wegen der weitgehend kollektiv organisierten Bearbeitung und des
allgemeinen Weidgangs nicht notg. Die Abgrenzung fand erst ber der Ernte state,
wenn die Ertriige entsprechend den Landanteilen zugeordnet wurden.
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Auch beim 1825 zur Diskussion stehenden Anthaupt plidierte die
Landwirtschaftliche Kommission unter Riickgnff auf den Entscheid
zur Firfille fiir die grundsitzliche Beibehaltung des Gewohnheits-
rechts; Abweichungen, wonach die Anstésser auf dem eigenen
Acker zu wenden hatten, sollten nur in genau umschriebenen Aus-
nahmefillen toleriert werden. Konfliktfille, die in der Gemeinde
nicht geldst werden konnten, waren an die oberen Behorden wei-
terzuleiten. Die Kommission betonte erneut, das Anthaupt sei als
«eine Art Servitut, herbeigefiihrt durch Notwendigkeit, nicht durch
Gesetzer eine nicht mehr allgemein anerkannte und wegen der
schidlichen Auswirkungen problematische «alte Ubungy. Diese Ein-
stufung der Anwand bot Raum fiir Umdefinitionen. Die Kommis-
sion wies nimlich darauf hin, dass in Zukunft «be1 verbesserter Kul-
tur» in diesem Bereich neue «Regeln» notwendig werden kéonnten.

Bei der Firfille wie beim Anthaupt war der Neuerungsbedarf
erkannt, ebenso eindeutig war jedoch der Respekt vor dem histo-
risch Gewachsenen. Strukturbrechende Massnahmen, mit denen
Verinderungen systematisch, d.h. zwangsweise und flichendeckend
von Staates wegen realisiert worden wiren, kamen nicht in Frage.
Offen blieb somit der Weg, von Fall zu Fall, ber Gelegenheit der
Schlichtung von Konflikten, Neues zuzulassen, eine auch von der
Obrigkeit des vorrevolutioniren Basel vielfach angewendete Ver-
waltungspraxis'™. Ber aller Emnsicht in die Verinderungsnotwendig-
keit hatte sich der Rat fiir die Koexistenz von alt und neu und fiir
ein behutsames Vorgehen entschieden, das sukzessive zu emner Ver-
inderung in die gewiinschte Richtung fiihren sollte.

Die Feldwege

Heikler und komplizierter war das Problem der Feldwege. In
cinem speziellen Gutachten der Landwirtschaftlichen Kommission
wurde der Grundstiickszugang im System der Dreizelgenwirtschaft
nach Transportgut und -art differenziert: Wenn das Erntegut wie
beim frither reifenden Roggen zu Fuss weggetragen wurde, war der
Zugang zu den meisten Parzellen nicht zuletzt wegen der geringen
Bestockungsdichte damaliger Getreideicker moglich™. Wenn das

"Vgl. dazu Chrisaan Simon: Untertanenverhalten und obnigkeithiche Moralpo-
litik, Basel/Frankfurt 1981, 281ff., 291.

“StABS, Protokolle J.6.1, S. 4f., 15. und 18.3.1820. Vgl. zu den Bestockungs-
dichten Albert Schnyder: Alltag und Lebensformen auf der Basler Landschaft um
1700, Liestal 1992, 64.
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Erntegut mit Fahrzeugen abtransportiert wurde, wie das offenbar
beim Hafer und beim Dinkel der Fall war, musste die moglichst
schadenfreie Uberfahrt gewihrt werden. Immerhin konnten mit der
im Rahmen der Zelgwirtschatt zeitlich abgestimmten Bepflanzung
der Gewanne unterschiedliche Reifetermine, etwa infolge kleinriu-
miger Difterenzen der Bodenqualitit oder der Besonnung, und
damit schidliche Uberfahrten vermieden werden. Da als Folge einer
«werbesserten Cultur des Bodens» und des Zehntenloskaufs «eine
freie |d.h. individuell besimmte| Landeskultur Platz greife», wurde
das Uberfahrrecht, wie die Kommission feststellte, jedoch hiufiger
in Anspruch genommen. Gravierend seien die Probleme vor allem
in Gemeinden mut starker Giiterzerstiickelung. Keine Schwierigkei-
ten sah die Kommission flir die Brachen, die mit «Riiben, Erdipfeln,
Klee und Lewat [Raps]» bepflanzt wiirden und fiir Diinger- und
Erntetransporte gut mit Wegen erschlossen seien.

Trotz Bedenken war die Kommussion, wie spdter auch der Rat,
der Ansicht, das Zelgrecht sei, soweit es die Feldwege betrefte, bei-
zubehalten; die entsprechenden Bestimmungen wiirden niemand «in
seinem Fleiss hemmen, jeder kénne sien, wann er will»™. Es seien
jedoch die alljihrlich neu festgelegten, dauernd often gehaltenen
«Zelgwege» zu benutzen. Im tibrigen empfahl die Kommission, auf
benachbarten Parzellen dasselbe anzubauen, so dass einheitlich
bepflanzte und gleichzeitig aberntbare Schlige entstiinden; das
Nebenemnander unterschiedlicher Anbauprodukte wurde als ungiin-
stig angeschen. Ber Mangel an Wegen miissten die «Ortsvorgesetz-
ten» je nachdem die Erstellung zusitzlicher Wege anordnen. Streit-
fille seien an das Gescheid zu weisen, da es um ein «Servitut», mit-
hin um eine juristische Frage gehe, wiewohl «6konomische» Griinde
dabei eine wichtige Rolle spielen konnten, weshalb einige meinten,
Streitfille miissten von einer «Administrativ Behorde» entschieden
werden (der Kleine Rat votierte spiter fiir die erste Variante). Aus
der Spannung zwischen 6konomischen Verinderungen und ihrer
rechtlichen Fassung resultierte hier die Frage, welchen Instanzen
Konfliktfille zuzuweisen waren. Die darin sich abzeichnende Tren-
nung zwischen Judikative und Exekutive war ebenfalls ein Erbe
der Helvetik. Ausserdem verlagerte die Kommission die Konflikt-
schlichtung aut die Ebene der Gemeinde, zumindest in der ersten
Instanz. Auch dies war ein Weg, ncuen dkonomischen Realititen
ohne grundsitzliche Anderungen auf rechtlich-politischer Ebene
Platz zu schaffen. Zugleich entstand fiir die Gemeinden bzw. ein-

*'StABS, PrKR, Bd. 189, S. 90r und 110r, 5.4.1820.
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zelne Bauern ein gewisser Spielraum, die alten Gewohnheiten und
Nutzungssysteme thren Bediirfnissen anzupassen. Das daraus resul-
tierende Nebeneinander von neu (z. B. Bepflanzung der Brache oder
Anlage neuer Wege) und alt (z.B. die kollektive Bearbeitung von
ganzen Gewannen) erleichterte es auch den kantonalen Behorden,
sich in rechtlicher Hinsicht trotz Einsicht in die Notwendigkeit von
Neuerungen auch in der Frage der Feldwege an das Bestehende zu
halten. Die partielle Authebung des Zelgrechts im Bereich der Feld-
wege stand ausser Frage. Letztlich, so die Kommission, handelte es
sich eigentlich nur darum, <hergebrachten Ubungen und Gewohn-
heiten cine Bestimmung zu geben die bis jetzt nicht nétg hatten
gesetzlich sanctioniert zu werden».

Die Angelegenheit kam damit aber nicht zur Ruhe. 1826 brachte
der Landwirtschattliche Verein die Frage der Feldwege erncut aufs
Tapet. Die angesprochene Landwirtschaftliche Kommission zogerte
und antwortete auf das vom Verein eingereichte «Memorialy, es sei
«zweckmissiger und der Lage der Sache angemessener, wenn eine
[entsprechende| Verfiigung dem Rat durch einen Anzug vorge-
schlagen wird»”'. Die Imtiative sollte also vom politischen Bereich
ausgehen. Zum Antrag des Ratsherrn Hartmann nahm die Land-
wirtschaftliche Kommission Ende des Jahres Stellung™: Die durch
den Loskaut des Zehnten ermdglichte «Fretheit» bei der «Kultur des
Bodens» se1 nur dann in vollem Umfang wirkungsvoll, wenn «nstatt
den nur zu gewissen Zeiten oftenen Zelgwegen bestindige Feld-
wege errichtet werden». Die Erfahrung zeige, «dass Grundstiicke,
die in Folge erhaltener Zuginghichkeit eine angemessene Behand-
lung» erfithren, «n threm Wert schnell und bedeutend gestiegen
sind». Es driinge sich daher auf, «zu beraten, ob nicht gesetzlich zu
bestimmen wiire, wie in solchen Fillen, wo Landbesitzer aus Eigen-
nutz oder Eigensinn billigen Vorschligen zu Einftihrung von Feld-
wegen kein Gehor geben wollen, zu verfahren wire». Der Land-
wirtschattliche Verein sollte nochmals seine «Ansicht mitteilen,
damit alsdann ein Gutachten an den Rat verfasst werden konne».
Grundsitzlich neigte die Kommuission, wie die weitere Beratung
zeigt, zur Anlage permanenter Feldwege, nicht zuletzt wegen der
damit erzielbaren Wertsteigerung™. Wenn immer moglich sollten

*'Vgl. den Jahresbericht des Landwirtschaftlichen Vereins zum Jahr 1826 (StABL
[= Staatsarchiv Basel-Land|, PA 026, Protokolle, 1. Bd., S. 54ff)) und StABS, Pro-
tokolle ].6.1, S. 92v, 1.11.1826.

“StABS, PrKR, Bd. 195, S. 306v, 11.11.1826 und StABS, Protokolle J.6.1,
S. 93, 6.12.1826.

*StABS, Protokolle J.6.1, S. 98, 1.5.1827.



Landwirtschaftspolitik in Basel 105

neue Wege auf «giitliche» Art und Weise unter Anleitung der
Gemeinde erstelle werden, und zwar durch die Anstdsser, denn die
Anlage von Wegen wurde nicht als staatliche Aufgabe betrachtet.
Ebenso wenig war die Errichtung von Wegnetzen fiir ganze
Gemeinden vorgeschen. Nur fiir den Kontfliktfall wollte die Kom-
mission den «gesetzlichen Weg» in Erwigung zichen. Eine Minder-
heit von Anstéssern sollte die von einer Mehrheit getragene Anlage
von Feldwegen nicht blockieren kénnen. Die beschrinkte Ein-
flihrung von Feldwegen gegen den Willen einzelner war denkbar
geworden. Der Regierung wurde schhiesslich emptohlen, die Ein-
fiihrung von Feldwegen tiberall da zu férdern, wo der Zehnt losge-
kauft war, jedoch von einer gesetzlichen Regelung abzuschen, «son-
dern n einer Publikation den Wunsch auszusprechen, dass Feldwege
auf giitlichem Weg baldmoglichst cingefiihrt wiirden». Konflikte
seien von einer neu zu bestellenden Behorde zu behandeln bzw. bei
Rekursen vom Rat zu entscheiden.

Die Kommission agierte bis dahin zurtickhaltend und vorsichtig,
ja oftenbar so zégerlich, dass der Kleine Rat ithre z. T. unklaren Vor-
schlige zurtickwies. Erst daraufthin legte die Kommuission 1827 einen
Gesetzesvorschlag vor, dem nach lingerem Ringen um die Breite
der Feldwege Anfang 1829 das «Gesetz tiber Einfiihrung bleibender
Feldwege» folgte™. Es betraf, entsprechend der bekannten, pragma-
tisch orientierten Praxis, nur jene Ausnahme-«Fille, wo durch giit-
liche Ubcreinkunft der beteiligten Grundbesitzer die Ausmittelung
und Anlage solcher Feldwege nicht bewirkt werden kann». Als Prin-
zip verankerte die Regierung, implizit auch fiir die problemlosen
Fille, dic individuelle Losung auf der Ebene der Anstdsser. Damit
konnte der innerhalb emner Gemeinde je nachdem unterschiedliche
Entwicklungsstand der Landwirtschaft besser berticksichtigt werden.
Konkret galt: « Wenn von Gutsbesitzern, die den Zehnten losgekauft
haben, die Anlage eines Feldweges verlangt wird, so soll die Aus-
flihrung alsdann eintreten, wenn entweder die Hilfte der betreften-
den Eigenttimer sich dafiir erkliren oder wenn der Flicheninhale des
Grundbesitzes der zu dieser neuen Anlage sich erklirenden die
Hilfte des dadurch zuginglich werdenden Landes ausmacht.» Die
Definition des Eintretensfalls beruhte also aut dem bis heute giiltigen
Prinzip der Gewichtung der beteiligten Interessen. Hinsichtlich der

“*StABS, Protokolle J.6.1, S. 108v, 6.6.1827 (ferner 14.7.1827 und 12.2.1828),
S. 126, 31.10.1828 sowie StABS, PrKR, Bd. 197, S. 154r, 14.5.1828, S. 216v,
16.7.1828. Ausserdem StABS, Protokolle J.6.1, S. 134ft., 21.1.1829 und der
Beschluss des Grossen Rates vom 3.2.1829 (vgl. StABS, PrkKR, Bd. 198, S. 43r,
21.1. 1829).
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Entschidigungs- und Finanzierungsfrage wurde der Grundsatz der
Proportionalitit angewendet. Zu entschidigen war, wer Land abtrat,
zu zahlen hatten die profitierenden Anstésser je nach Wertsteige-
rung, die sie durch den neuen Weg erzielten. Entsprechend dem pri-
vatrechtlichen Ansatz des Gesetzes war der Weg nach Erstellung
Eigentum der Anstosser. Das Gescheid musste 1thn «aussteinen», und
er war in den Kataster einzutragen. Die Kosten fiir Anlage, Ausstei-
nug und Unterhalt gingen zu Lasten der Giiterbesitzer, «die das
Recht haben, den Weg zu benutzen und zwar 1im Verhiltnis ihres
Beitrags an die ausgemuttelte Entschidigungy. Feldwege waren also
nicht Allmend, Gemeindeeigentum, das von allen benutzt werden
konnte. Fiir den Fall von Unecinigkeit wurde ecin mehrstufiges
Schiedsverfahren innerhalb der Gemeinde bzw. unter Beizug von
Personen aus anderen Gemeinden oder aus den Bezirksgerichten
vorgeschen. Die Streitschlichtung war damit moglichst nahe am
Konfliktherd situtert. Damit wollte die Regierung wohl nicht nur
cin listiges Problem los werden, sondern auch gewihrleisten, dass
die vor Ort gefundenen Entscheide akzeptiert wiirden, cin Vorge-
hen, das in Fragen des Eigentums auch schon wihrend des Ancien
Régime tiblich war™. Verstirkt wurde die Bedeutung der kommu-
nalen Instanz dadurch, dass nur wegen Verfahrensfehlern, nicht aber
wegen konkreten Inhalten beim Appellationsgericht rekurriert wer-
den konnte. Im Anerkennungsfall sollte 1 der Sache jedoch wie-
derum ein neu zu bestimmendes, mit Landleuten besetztes Schieds-
gericht entscheiden.

Das Gesetz schaftte das in fritheren Verordnungen bestitngte Zelg-
recht ausdriicklich nicht ab, obwohl die Landwirtschaftliche Kom-
mission dies 1828 gefordert hatte™. Da die Frage der Anlage ncuer
Wege nigoros auf die individuelle Ebene der Anstdsser verlagert
wurde, war die Einfiigung neuer Elemente ins bestehende System
durchaus moglich. Dem 1n rechtlicher Hinsicht priontiren Herge-
brachten wurde in additiver Art und Weise Neues so hinzugettigt,
dass moglichst kemne systemsprengenden Gegensitze entstanden. Es
erstaunt allerdings nicht, dass die Anlage neuer Feldwege durch die-
ses Gesetz nicht in besonderem Masse gefordert wurde. Kettiger und
die Autoren der Baselbieter Heimatkunden der 1860er Jahre stellten
zwar cine Zunahme der Wege fest, bemingelten jedoch den nach
wie vor schlechten Zustand und die temporire Anlage derselben™.

*Vgl. Schnyder (wie Anm. 19), 166ft.

“Vgl. StABS, PrKR, Bd. 197, S. 68v, 1.3.1828.

¥ Johannes Kettiger: Landwirtschaftliche Zustinde, Liestal 1857, Sissach 1984°,
Die Heimatkunden werden im StABL aufbewahrt. Wiederaufgenommen wurde
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Nicht nur die Trennung von 1832/33, sondern vor allem auch der
privatrechtliche Ansatz, der es flir endlose Streitigkeiten anfillig
machte, verhinderten wohl, zusammen mit der insgesamt nur
langsamen landwirtschaftlichen Entwicklung und der starken Giiter-
zerstiickelung, eme bessere Wirkung des Gesetzes von 1829.

Eine andere Wahrnehmung von Landschaft und Eigentum:
Die neuen Kataster der 1820er Jahre

Die Erarbeitung neuer Kataster ging auf cine 1819 beschlossene,
ausserordentliche Vermdégenssteuer zurtick, mit der ein Darlehen
zurlickgezahlt werden sollte, das der Kanton zur Bewiltgung der
Krise von 1816/17 aufgenommen hatte. Wihrend der Stadtrat die
Schuld der Stadtbiirgerschaft mit einer Pauschale abgalt, hatten die
Landleute vier Jahre lang eine Vermogenssteuer von 0,5 Promille zu
entrichten™. Dies zusitzlich zu einer auf das gleiche Jahr eingeftihr-
ten, befristeten Vermogenssteuer zur Deckung des Defizits der Land-
armenkammer. Diese Kumulation neuer Steuern veranlasste einige
Gemeinden, die Bemessungsgrundlage, den Kataster von 1802,
anzufechten und die Erstellung eines neuen Katasters zu verlangen.
Der Gemeinderat von Laufeltingen z.B. begriindete sein Anfang
1819 eingereichtes Gesuch fiir eine Katasterrevision damit, dass der
Wert der Grundstiicke in den vorausgegangenen Jahren gesunken sei
und dass die Schatzungen und folglich auch diec Abgaben der Biirger
an die Landarmenkammer darum zu hoch seien”. Der Kleine Rat

die Frage im Kanton Basel-Land erst mit dem Gesetz von 1895, nachdem in
jenem von 1842 die Bestimmungen des Gesetzes von 1829 iibernommen worden
waren (vgl. Epple/Schnyder [wie Anm. 3| sowie Hans Brugger: Die schweizernische
Landwirtschaft 1800-1850, Frauenfeld 1956, 207 und 245 und Gesetzessammlung
des Kantons Basel-Landschaft, Bd. 3, 3471t).

#StABS, Protokolle Grosser Rat, Bd. 16, S. 434ff., 14.6.1819 und S. 445r,
2.7.1819, ferner StABS, PrKR, Bd. 186, S. 438ff., 22.10.1817. Es wurden auch
indirekte Konsumabgaben eingefiihrt. — Vgl. zur Krise von 1816/17 Epple/Schny-
der (wie Anm. 3). — 1816 wurde die Verwaltung des Armengutes der alten Land-
bezirke von jener des Kirchen- und Schulguts getrennt und der «Armenkammer»
tibertragen (Kantonsblatt [= Ke.bl], 19.4.1816, S. 3651t.) In den alten Landbezirken
wurden als Landarmensteuer vier Jahre lang u.a. eine «Cadaster-Steuer von 6,5 Bat-
zen von 1000 Franken von allen privaten Giiter- und Hiuserbesitzern» und eine
Abgabe von 1 Promille auf allen Kapitalvermégen erhoben (StABS, PrKR, Bd. 187,
1818, S. 160, 231, 341, 369, 394 und Kt.bl. vom 25.12 1818).

*StABS, PrKR, Bd. 188, S. 8v, 19.1.1819. — Olsberg verlangte die Anlage eines
eigenen, von jenem von Arnsdorf getrennten Katasters (StABS, PrKR, Bd. 188,
S. 69r, 6.3.1819 und S. 97v, 24.3.1819).
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kam der Gemeinde in der Sache nicht entgegen, wies jedoch das
«Landcollegium» an, «gelegentlich» ein Gutachten zur Frage cinzu-
reichen.

Der helvetische Kataster von 1802 war nach Manz weniger vom
Kanton als vielmehr von den Gemeinden fiir die interne Verteilung
der Gemeindelasten, d.h. in eigener Regie und entsprechend den
Gewohnheiten etwa der Gescheidgerichte genutzt worden™. Die
neuen kantonalen Steuern verinderten diese Situation grundlegend.
Wie im Ancien Régime provozierte die Einfithrung neuer Abgaben
auch nach 1800 klare Reaktionen der Betroftenen. Es Giberrascht
daher kaum, dass der Anstoss zur Katasterrevision primir von den
Gemeinden der Landschaft kam.

Wie in anderen Bereichen wurde die Frage zunichst von konkre-
ten (Kontlikt-) Fillen aus und keineswegs aut emner prinzipiellen
Ebene angegangen, wenn auch, wie die «Haushaltung» in einem
Gutachten feststellte, die Revision der Kataster eine schon lange
«getiihlte» Notwendigkeit war; man habe sich dem Problem vor
allem wegen der hohen Kosten der «geometrischen Vermessung aller
Binne» nicht gestellt”. Solange keine katasterbezogene kantonale
Steuer eingezogen worden sei, habe der Kataster von 1802 genitigt,
mit den neuen Steuern aber se1 zumindest eine Revision der Kata-
ster unumginglich. Einige Gemeinden, besonders des Birsecks, hit-
ten damit aus cigener Initiative bereits angefangen, da sich wegen der
Errichtung neuer Gebiude und der Klassifizierung der Wiilder
«Anstinde» ergeben hitten. Der Rat schloss sich in der Folge der
Anregung der «Haushaltung» an, wonach die zeit- und arbeitsaut-
wendige Durchtfiihrung der Katastrierung auf kantonaler Ebene ein
guter Grund wire, die schon linger gewtinschte «Landwirtschaftli-
che Kommission» emnzurichten™.

Die neue Kommussion, die sich aus Ratsmitgliedern und Biirgern
von Stadt und Land zusammensetzte und der pro Bezirk ein bis zwei
sachverstindige Ansprechpartner zur Verfiigung standen, versuchte
als erstes, sich einen Uberblick tiber das ihr zugewiesene Problem-
feld zu verschaften, und verschickte via die Bezirksstatthalter einen
ausfithrlichen Fragebogen zur Katastertithrung an alle Gemein-

" Matthias Manz: Die Basler Landschatt in der Helveuk, Liestal 1991, 429. Vgl.
zum folgenden Niklaus Landolt: Untertanenrevolten und Widerstand auf der Bas-
ler Landschaft im 16. und 17. Jahrhundert, Liestal 1996.

" StABS, PrKR, Bd. 188, S. 161ff., 22.5.1819.

“StABS, PrKR, Bd. 187, S. 219r, 3.7.1819, S. 226v, 10.7.1819, und S. 285r,
8.9.1819. Vgl. zum Vorgingerorgan, der «Landkommission», Simon (wie Anm. 18),
38tt.
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derite™. Wihrend der einmige Jahre dauernden Vorbereitung der
Katastrierung sammelte die Landwirtschaftliche Kommission bereits
cinschligige Erfahrungen, denn 1820 hatte auf Antrag des Kommis-
stonsmitgheds Huber ein qunger Geometer namens Baader, so im
Waisenhaus erzogen», versuchsweise und mit Erfolg eine Sektion der
Gemeinde Sissach ausgemessen™. Sissach und Itingen wurden dann
als Pilotgemeinden zwischen 1821 und 1822 von Baader neu ver-
messen und mit einem vollstindigen Kataster versehen™. Die Kosten
belieten sich, inklusive Entlohnung von zwei Kettenzichern, von
Schreibern und der Auslagen fiir das Papier, aut 2768 Franken fir
Sissach und 1010 Franken fiir Iuingen. Aufgrund des daraus errech-
neten durchschnittlichen Aufwands von 103 Rappen pro Juchart
konnten 1823 erstmals die Gesamtkosten berechnet werden; sie
betrugen 15 244 Franken fiir die Regierung und 119 686 Franken
fiir die Gemeinden™.

Damit waren offenbar gentigend Informationen vorhanden, um
im August 1823 die «Verordnung wegen Ausmessung und Cadastri-
rung des Kantons» zu erlassen: «Simtliche Gemeindebinne unseres
Kantons sollten vermessen und cadastrirt werden», zu Lasten des
Kantons «die Staatswaldungen, Hochwaldungen, Landstrassen,
Fliisse und Biche», alle Gibrigen Arecale aut Kosten der Gemeinden,
d.h. vor allem der Grundstiicksbesitzer”. Als Grundlage dienten die
«on Professor Huber aufgenommenen und berechneten Drei-
ccke»™. Die Gesamtleitung lag bei der Landwirtschaftlichen Kom-

“StABS, Protokolle ]J.6.1, S. 1, 26.10.1819. Der Kommission gehérten an: Aus
dem Kleinen Rat Oberst Hans Georg Stehlin (1760-1832; Kommussionsprisident),
Deputat Johann Friedrich Huber (1762-1832), Johann Jakob Schwob (1768—-1845;
von Pratteln), ferner aus der «Burgerschaft» Rechenrat Daniel Heusler (1771-1840;
Baumwollhindler, Fabrikant, Grossrat), Andreas LaRoche (1787-1865; «Ober-
schreiber» und Mitglied des Landwirtschaftlichen Vereins) und Samuel Hofer.

*Vgl. zur Vorbereitung StABS, Protokolle J.6.1, S. 24-39 und zum Versuch in
Sissachawa .Uk, 5. 4r; 19,1,1820, 8. 6r, 22.11.1820),

*StABS, Protokolle J.6.1, S. 20r, 22.1.1823 und S. 28f., 25.2.1823.

“StABS, Protokolle J.6.1, S. 28f., 25.2.1823. Daran sollten die Grundstiicksbe-
sitzer 9 Batzen pro Juchart zahlen sowie von den Hiusern 5 Batzen pro 1000 Fran-
ken Schitzungswert. Der Staat sollte pro Juchart privaten Landes 1 Batzen tiber-
nchmen. Vgl. unten zur definitiven Finanzierung.

"Kt.bl., 29.8.1823, S. 247ft. «Von jeder Juchart 10 Batzen und von 1000 Fran-
ken Schatzwert der Gebidude 5 Batzen». Vgl dazu im Detail einen Nachtrag im
Kt.bl.,, 27.8. und 5.9.1823, S. 6, sowie die «Instruction die Cadaster betreffend»
(StABS, Protokolle J.6.1, S. 9ft., 8.12.1821).

1813 hatte Professor Damel Huber (1768-1829) nach Manz (wie Anm. 30;
424) mit der sog. Primirtriangulation des ganzen Kantons begonnen. Huber war
Professor der Mathematik und Bibliothekar der Universititsbibliothek, Erzichungs-
rat und Griinder der Naturforschenden Gesellschaft in Basel (HBLS, Bd. 4, 300).
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mission. In jeder Gemeinde sollte eine Kommission die Grundstiicke
klassifizieren, schitzen und «die Biicher verfertigen». Die Gemein-
den hatten dem Geometer einen fachkundigen Mann zur Seite zu
stellen, der iiber die Grenzen und die Eigentiimer der Grundstiicke
Auskunft geben konnte.

Die Vermessungsarbeiten setzten nach 1823 im mittleren Basel-
biet, in den Gemeinden rund um die Stadt und im Birseck gleich-
zeitig ein und wurden nachweisbar bis 1831 weitergefiihrt”. Die
Hauptarbeit leisteten die Geometer Frey, Siegfried, Wenk und Baa-
der. Die Arbeit vor Ort gliederte sich in dre1 Hauptteile: planimetri-
sche Vermessung und Anfertigung der Pline, Schatzung sowie
schliesslich die Niederschnft des Katasters. Den erhaltenen Plinen
nach zu schliessen, wurden folgende Gemeinden vermessen: All-
schwil, Arlesheim, Augst, Biel-Benken, Bockten, Ettingen, Ttingen,
Liestal, Muttenz, Oberwil, Sissach, Therwil, Thiirnen, Schénen-
buch™. Da sich der ncue Kanton nach 1833 nie zu ciner Gesamtre-
gelung durchringen konnte, blieb das Katasterwesen aut der Land-
schaft im 19. Jahrhundert weitgehend in der Verantwortung der
Gemeinden, welche die Arbeiten am Kataster z.T. auch nach der
Trennung fortsetzten™. Der Kanton Basel war also mut den withrend
der 1820¢r Jahre eingeleiteten Massnahmen der Zeit in gewissem
Sinn voraus, indem er die Katastrierung zu einer zentral organisier-
ten Kantonsautgabe machte und die Gemeinden ecinem Obhigato-
rium unterstellte.

"Der Fortgang der Arbeiten kann anhand der Protokolle der Landwirtschattli-
chen Kommussion und der «Haushaltung» nachvollzogen werden. Vgl. StABS, Pro-
tokolle G.5.6, S. 205fF., 19.2.1827 oder S. 286ff., 18.2.1828 oder StABS, Protokolle
J.6.1, 8. 76ft., 9.3.1829; terner den Bericht des Landkomnussarius Geigy in StABS,
Protokolle J.6.2, S. 2ft., 24.3.1830. Zum Ende der Arberten: StABS, Protokolle
J.6.2, S. 17r, 21.4.1831 und StABS, Protokolle J.6.1, S. 187v, 14.7.1831 sowie
StABS, PrKR, Bd. 198, S. 221ft., 30.6.1829 und Bd. 200, S. 181f,, 4.5.1831.

“StABL, Planarchiv: Allschwil (J.J. Frey, 1830, C 94, C 95); Arlesheim (Sieg-
fried, 1827728, C 118, C 119); Augst (Frey, 1829, C 127a); Bicl-Benken (Frey,
1826, C 132, C 138); Bockten (F. Wenk, o ]., C 155 ¢—d, C 157); Ettingen (Frey,
1827728, C 190); lungen (Baader, 1822, C 122); Liestal (Baader, 1824-26, C 259,
C 261, C 263); Muttenz (Siegfried, 183040, C 1171 a=k; nach Angaben der Kata-
sterkontrolle 1846—48 1im Gemeindearchiv [K 4,1] wurde die Vermessung 1829-31
von Geometer Siegfried ausgefiihrt); Oberwil (Frey, 1829, C 296); Sissach (Baader,
1820, 1821, 350 J; 351 J; 352a—c J; 354 J; C 1175 a-l); Therwil (Wenk, 1828-30,
C 362); Thirmen (Baader, 1828, C 367); Schonenbuch (Frey, 1831, C 343). Die
Katasterbticher liegen in den Gemeindearchiven.

"So z.B. Lausen-Ramlinsburg, Reigoldswil-Bretzwil, Oberdort, Birstelden,
Miinchenstein, Fiillinsdorf und Giebenach (alle um 1850). Vgl. dazu die entspre-
chenden Pline 1im Planarchiv des StABL. Zur weiteren Entwicklung im 19. Jahr-
hundert Manz (wie Anm. 30), 424 und 429 und Epple/Schnyder (wie Anm. 3).
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Behorden und Biirgern der Gemeinden fiel der Umgang mit dem
neu-alten Instrument nicht immer leicht, besonders die Nach-
ftihrung wurde vernachlissigt. 1827 wurde darum in einer entspre-
chenden Verordnung u.a. festgehalten, dass alle Handinderungen in
den «Cadasterblichern (Lagerbiichern)» und in den Steuerrollen lau-
fend nachzutragen waren; dass eine Zusammentfassung des aktuellen
Standes den Besitzern jihrlich im Januar zuzustellen war; wie diese
Handinderungen einzutragen und die Biicher zu fiihren waren; dass
die Parzellennummern nicht geindert werden durften und dass bei
Teilungen daher mit Buchstaben zu arbeiten war. Ferner wurden die
Gebtihren und die Fristen vorgeschrieben, ebenso die Ernennung
cines Katasterschreibers (vorzugsweise eines Lehrers) durch den
Gemeinderat und schliesslich die alljihrliche Kontrolle der Kataster
durch die Landwirtschaftliche Kommission®. Einzig die individuel-
len Katasterausziige galten als anerkannter Nachweis der Eigentii-
merschaft, ebenso durfte das Gescheid nur noch mit dem Kataster
arbeiten, d.h. Teilungen und andere katasterrelevante Verinderun-
gen nur vorbehiltlich der Genehmigung durch den Geometer
bewilligen.

Die kantonal vereinheithchte Katasterfithrung bescherte den
Gemeinden also nicht nur neue Pline und Biicher, deren Lektiire
und Verstindnis gelibt werden musste, sondern auch neue Formen
des Umgangs mit Eigentum. Der Kataster wurde nimlich zur unab-
dingbaren Grundlage der Eigentumszuschreibung, andere, iltere
Rechtstitel konnten, zumindest im Verkehr mit der Verwaltung,
nicht mehr benutzt werden. Ausserdem wurde die Autonomie des
Gescheids und damit der Gemeinde im Umgang mit threm Territo-
rium bzw. dem Grundbesitz der Einwohner von kantonaler Seite her
eingeschrinkt. Diese Anderungen hatten sich zwar schon mit dem
helvetischen Kataster angebahnt, dessen Verwendung jedoch war,
wie erwihnt, noch in viel hoherem Ausmass Angelegenheit der
Gemeinden. Nach der Trennung von 1832/33 gelang es den Basel-
bieter Gemeinden 1m dbrigen, einen grossen Teil ihrer fritheren
Kompetenzen in diesem Bereich wieder an sich zu ziehen.

Auf ciner allgemeineren Ebene beeinflussten die neuen Kataster
mit der verinderten Wahrnehmung des Eigentums auch die Wahr-

“Beschluss vom 13.11.1827 (Kt.bl. vom 23.11.1827, S. 186ft.), ferner StABS,
PrKR, Bd. 196, S. 315v, 20.10.1827 (Kt.bl. vom 10.11.1827) sowie die Nachtrige
(StABS, PrKR,, Bd. 196, S. 359v, 8.12.1827, S. 273ft,, 15.12.1827 bzw. Bd. 198,
S. 341v, 17.10.1829 und S. 368v, 7.11.1829). Die Kontrolle der Nachfiihrung

beschiftigte die Landwirtschaftliche Komnussion in der Folge ebenso stark wie die
Neuanlage der Kataster (vgl. StABS, Protokolle J.6.2, S. 2ff., 24.3.1830, Bericht

Geigy).
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nchmung der Landschaft. Neben ein z.B. in Bereinen, Gant- oder
Teilbiichern verwendetes, nominales System, das an Namen von
Personen und Flurteilen orientiert und eher statischer Natur war und
das auf spezifischen topographischen Vorstellungen der Leute
beruhte, trat ein numerales, abstrakteres, von Personen und Gelinde
unabhingigeres System mit absoluten Bezugsgrossen, die aut mathe-
matisch-geometrischen Grundsitzen und einer entsprechenden Ver-
messungstechnik basierten. Das neue System war von vornherein auf
Verinderung angelegt, indem tiber ein Drittel der Formularfliche
fiir Handinderungen u.i. reserviert war. Die Neukatastrierung ist
somit cin gutes Beispiel dafiir, wie «revolutionim sich die Massnah-
men ciner Regierung der Restaurationszeit auswirken konnten.

Zum Umgang mit Produktionsrisiken in der Zeit des
beginnenden Agrarindividualismus

Aufklirung und physiokratische Bewegung mit thren Interessen
tiir Statistik, Demographie und Landwirtschatt ebenso wie die Erfah-
rungen der gegenseitigen Hilfe ber Notfillen mnerhalb  der
Gemeinde bildeten den Hintergrund fiir das zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts auch 1m Kanton Basel manifeste Bediirfuis, sich gegen die
Risiken der landwirtschaftlichen Produktion, besonders gegen Vich-
krankheiten und Hagel, zu versichern®. Die erste Versicherung auf
dem Gebiet des Kantons war die 1789 zum Schutz gegen Arbeitslo-
sigkeit der HeimarbeiterInnen eingetiihree und 1798 withrend der
helveuschen Revolution wieder aufgeldste «Posamenterkasse»™. Als
nichste Versicherung modernen Zuschnitts wurde 1807 die bis
heute existicrende kantonale Gebidude- bzw. Feuerversicherungsan-
stalt per Erlass von Biirgermeister und Rat gegriindet™. Abgeschen

“'Vgl. dazu Peter Borscheid: Die Anfinge der landwirtschatthichen Versicherung
in Deutschland, in: Zeitschnift fiir Agrargeschichte und Agrarsoziologie 37(1989),
57-55.

*Sie war obhigatonsch (1,5 Lohnprozente), das Kapital wurde von den Bandtfa-
brikanten verwaltet. Vgl. Manz (wie Anm. 30), 80, 106, Sitmon (wic Anm. 18), 69
und 87.

“Vgl. dazu Epple/Schnyder (wie Anm. 3) und K. Striibin: Die Gebiudeversi-
cherungsanstalt des Kantons Basel-Landschaft, in: Mitteilungen kantonal-schweize-
nscher Feuerversicherungsanstalten, Bern, Heft 2/1933, 3-27. Vorausgegangen war
in der zweiten Hilfte des 18. Jahrhunderts eine regelrechte Griindungswelle im
Deutschen Reich (Borscheid [wie Anm. 44|, 37).
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von einigen, im Lauf der Jahre zunehmend eingeschrinkten Aus-
nahmen mussten alle Gebiude versichert werden. Wie damals @iblich
wurden die Primien erst nach Eintritt des Schadenfalls ermittelt und
erhoben. Uberstieg die jihrliche Primie ein halbes Prozent, so
wurde die Beitragssumme auf mehrere Jahre umgelegt. Dieses
Umlageverfahren zeichnete sich trotz des Obligatoriums durch eine
gewisse Nihe zum traditionellen Verfahren der freiwilligen Kollekte
nach Schadenseintritt aus. Es mussten zwar viel mehr Leute zahlen,
die Beitrige waren jedoch relativ gering, die Entschidigung gesi-
chert, und die eingefleischten Mechanismen der sozialen Kontrolle
fanden in der Privention ein neues Spielfeld. Die Bevélkerung des
Kantons Basel war mit dem Prinzip der Versicherung also schon ver-
traut, bevor landwirtschaftliche Versicherungen erwogen wurden.
Die genossenschaftsihnliche Struktur vieler Viehversicherungen
erlaubte zudem ein intensives, mnergemeindliches Ringen um die
Definition der versicherten Risiken und des Kreises der Beteiligten.

Die Viehversicherung

Als erste ersuchte diec Gemeinde Waldenburg den Kleinen Rat
1823, ihr die Einrichtung einer auf die Zeit der Weide beschrinkten
«Viehassekuranz» zu bewilligen®. Versichert werden sollte Vieh, das
«hart verwundet oder gelihmt» bzw. erkrankt war und geschlachtet
werden musste, ferner solches, das durch «wilde Tiere zerrissen oder
getdtet» wurde. Ausgeschlossen werden sollte u.a. der Diebstahl von
Vieh. Die Gemeinde wollte sich damit wohl vor allem gegen Aus-
einandersetzungen mit auswirtigen Viehbesitzern schiitzen, die im
Sommer Vieh auf die Waldenburger Weide auftrieben. Die Initiative
zu Viehversicherungen ging also ebenfalls von den Gemeinden aus,
wie weitere Vorhaben wihrend der 1820er Jahre u.a. in Reigolds-
wil, Pratteln und Gelterkinden zeigen®.

Die Gesuche der Gemeinden trafen bei Regierung und Land-
wirtschaftlicher Kommussion auf prinzipielle Zustimmung. Im Wal-
denburger Fall begriisste die Kommission besonders die Beschrin-

“StABS, PrKR, Bd. 192, S. 89v, 22.3.1823. Vgl. auch Geschichte der Land-
schaft Basel (wie Anm. 4), 377.

“Reigoldswil: StABS, Protokolle J.1.6, S. 101v, 13.10.1827; Pratteln: a.a.O.,
S. 102r, 13.10.1827 und S. 103, 27.11.1827 bzw. StABS, PrKR, Bd. 196, S. 281v,
15.9.1827 und S. 318r, 27.11.1827; Gelterkinden: StABS, Protokolle J.6.1, S. 104,
27.11.1827 sowie StABS, PrKR, Bd. 196, S. 327v, 3.11.1827 und S. 378v,
22.12.1827 sowie StABS, Protokolle ].6.2, S. 25, 23.1.1832.
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kung der Versicherung auf die Weidezeit, denn es lohne sich, «ganz
neue» Sachen, wo keine «fritheren Erfahrungen» vorligen, nur «nach
und nach auszudehnen»®. Auch in der Frage der Viehversicherun-
gen bemiihte sich die Kommission zudem um das lokale Know-
how. Fiir das Pilotprojekt zog sie «einen Ausschuss von Waldenburgy
bei und arbeitete das folgende, auf ein Jahr bewilligte Reglement
aus: Alles Vieh musste von drei, von der Gemeinde ernannten
Schaumeistern «iicksichtlich seiner Gesundheit untersucht werdeny.
«Krankes oder presthaftes» Vieh war abzuweisen, gesundes dagegen
sollte «mit Zuzichung des Eigentiimers nach einem mittleren Schlag
geschitzt und mit Angabe des Alters, der Farbe, des Geschlechts und
des Werts in ein Verzeichnis eingetragen werden». Die Versicherung
war obligatorisch, auch fir Auswiirtige. Jedes Tier war fir die ganze
Weidezeit «nach seinem Wert garantiert», nicht aber flir die tibrige
Zeit. Die Entschidigung sollte dem Betrag entsprechen, der nach
Abzug des Erloses aus der Verwertung des geschlachteten Tieres und
des Beitrags des Betroftenen tibrigblieb. Unfille und Krankheiten
sowic Eigentiimerwechsel waren unverziglich anzuzeigen. Ferner
wurde eine Einschreibegebiihr von einem Batzen tir Einheimische
und von dre1 Batzen fiir Auswiirtige erhoben. Die Schaukommuission
war fiir die Schatzung und das Verzeichnis zustindig, der Gemein-
derat fiir den Einzug der Beitrige und die Bezahlung der Entschidi-
gungen.

Die Landwirtschaftliche Kommission brachte damit eine Rethe
flankierender Bestimmungen cin, um das Unternchmen gegen alle
denkbaren Vortfille abzusichern. Angewandt wurde das klassische
Umlageverfahren auf Gegenseitigkeit. Ber wenigen Unfillen wurde
sofort umgerechnet, eingezogen und entschidigt, ber mehreren
wurde das Ende der Weidesaison abgewartet. Je nach eingetretenem
Schaden hatten die beteiligten Viehbesitzer entsprechend dem Wert
ihres Viehs eine Primie zu bezahlen. Oftenheit beil der Schitzung
und Sorgfalt im Umgang mit den Tieren war also ganz in ihrem
Interesse. Nach Brugger waren lokale Viehversicherungen auf
Gegenseitigkeit in der ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts der ver-
breitetste Versicherungstyp®. Viehseuchenkassen hatte es schon 1m
spiten 18. Jahrhundert gegeben, wihrend Versicherungen gegen

“StABS, Protokolle ]J.6.1, S. 21ff., 8.4.1823, ferner StABS, PrKR, Bd. 192,
S. 122r, 16.4.1823.

Y“Vgl. dazu und zum folgenden Brugger (wie Anm. 27), 137ff. und ders: Die
schweizerische Landwirtschaft 1850-1914, Frauenfeld 1978, 64ft. Brugger beziftert
die Zahl der Viehversicherungen in der Schweiz fiir 1850 auf ca. 350.
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andere Krankheiten und Unfille sich um 1800 aus der «alten Institu-
tion der freiwilligen Fleischiibernahme bei Notschlachtungen» ent-
wickelten, und zwar fast immer in der Rechtsform des Gegenseitig-
keitsvereins.

Dem von Regierung und Kommission verlangten ersten Bericht
der Gemeinde Waldenburg ist zu entnehmen, dass «1 Schaden von
Franken 25.— ersetzt wurde, wofiir /2% ab Franken 7110.— VichCa-
pital mit Franken 35,55 eingezogen wurde»™. Der Fortfithrung ohne
zeitliche Beschrinkung und mit jihrlichem Bericht stand nichts
mehr im Weg. Gleichzeitig wurde der Gemeinde auf ithr Gesuch hin
erlaubt, aut der Weide eine gemeindecigene Kuh- oder «Melck-
hiitte» zu erstellen, die Obrigkeit stellte sogar Holz aus dem Hoch-
wald zur Verfiigung. Mit dieser Optimierung des Weidebetriebs
konnte das Risiko von Schadenstillen weiter vermindert werden.
Nach 1826 scheint die Waldenburger Versicherung so gut funktio-
niert zu haben, dass die jihrliche Kontrolle nicht mehr nétig war.

Die 1825 angeregte Einnichtung einer «allgemeinen Viehasseku-
ranz» hielt die Kommuission fiir verfriiht, da zunichst «zur Forderung
solcher Gemeindeanstalten der ecigene Antricb das meiste tun
sollte»’. Fiir die Versicherung gegen das Grossrisiko «Epidemien»
wiire nach der Kommission die Einrichtung eciner kantonalen Versi-
cherung zwar sinnvoll gewesen, da die derart verursachten Schiden
die Moglichkeiten des Prinzips der «gegenseitigen Entschidigungy
tberstiegen. Die auf lokaler Ebene in Gang gekommenen Projekte,
die fiir «Ungliicksfille und gewdhnliche Krankheiten» gentigten,
sollten aber vorliufig nicht durch eine neue, moglicherweise
umstrittene kantonale Einrichtung gefihrdet werden. Auch der
Kleine Rat wollte zunichst weitere Erfahrungen mit kommunalen
Einrichtungen abwarten, nicht zuletzt weil da die soziale Kontrolle
besser funktionierte und Missbrauch besser zu verhindern war™.
Reglerung und Kommuission zogen es also vor, zugunsten der
Gemeindeautonomie und der Akzeptanz der neuen Versicherungen
auf eine von der Sache her sinnvolle kantonale Versicherung gegen
Viehseuchen zu verzichten.

Y'StABS, PrKR, Bd. 192, S. 397, 26.11.1823. Zum folgenden: a.a.O., Bd. 192,
S. 376v, 12.11.1823, S. 397r, 29.11.1823 und Bd. 193, S. 198r, 2.6.1824 sowie
S. 386r, 18.12.1824, Bd. 194, S. 323, 26.11.1825 und Bd. 195, S. 343v, 23.12.1826.

'StABS, Protokolle J.6.1, S. 71f., 10.11.1825.

“StABS, PrKR, Bd. 194, S. 323, 30.11.1825, terner StABS, Protokolle ].1.6,
S. 71, 10.11.1825. Vgl. zu Widerstinden gegen Viehversicherungen Geschichte
der Landschaft Basel (wie Anm. 4), 377.
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Die Hagelversicherung

Versicherungen gegen Hagelschlag setzten sich {iberall in Europa
nie in dem Ausmass durch wie Viehversicherungen™. Die ersten
Hagelversicherungen iiberhaupt entstanden in den Weinbaugebie-
ten Siidfrankreichs in der zweiten Hilfte des 18. Jahrhunderts, die
erste schweizerische wurde 1818 im Berner Jura (Ajoie) ins Leben
gerufen. Auf Initiative der Okonomischen Gesellschaft in Bern
wurde 1825 die bernische, spiter schweizerische Hagelversiche-
rungsgesellschaft gegriindet, woriiber auch die Basler Regierung
informiert wurde™. Mit Hilfe intensiver Werbeaktionen bei den
Kantonsregicrungen sollten schnell méglichst viele Kunden und
damit Primienvolumen gewonnen werden. Landwirtschaftliche
Kommission und Kleiner Rat wollten in Verhandlungen mit der
Gesellschaft erreichen, dass «alles moglichst einfach eingerichtet wer-
den kénnte». Fiir den unteren und den oberen Kantonsteil wurden
zwel «Kommissarien» eingerichtet, und als Werbemassnahme wurde
eine Publikation 1m Kantonsblatt veranlasst™. Obwohl das Interesse
minimal war, hielt die Berner Versicherungsgesellschaft den Infor-
mationsdruck aufrecht, wihrend die Landwirtschaftliche Kommuis-
sion eher eine Verzogerungstaktik betrieb. Anfang 1826 umfasste das
Angebot der Versicherung u.a. folgende Leistungen™: Der minimale
versicherbare Betrag belief sich auf 200 Franken. Erlaubt war Unter-,
nicht aber Uberschitzung. Als «Voranschlagy sollte der Geldwert gel-
ten, den man versichern wollte. Notiert wiirden «Lage und Grosse
des betreffenden Grundstiickes, mutmasslicher Ernteertrag und der
Preis, den man diesem Ertrag geben will». In die erste Klasse sollten
Getreide, Erbsen, Feldbohnen, Wicken, Lewat, Lein- und Hanfsa-
men, Klee-, Esparsettensamen etc., Stroh und Gespinstpflanzen ein-
geordnet werden, die Primie betrug 2%, 1% war im Friihjahr, 1%,
falls nétig, 1m Herbst zu entrichten. In eine zweite Klasse kamen
gefihrdetere Produkte wie Trauben, Hopfen, Tabak, fiir die 4% zu
bezahlen waren. Falls die Schaden- die Primiensumme iiberstieg,
sollten die einzelnen Entschidigungen proportional gesenkt werden.

Vel fiir das Deutsche Reich Borscheid (wie Anm. 43), 37 und zum folgenden
Brugger (wic Anm. 49), 60ff. und ders. (wie Anm. 27), 133ft.

*StABS, Protokolle J.6.1, S. 61r, 4.4.1825, S. 68r, 26.5.1825 und StABS, PrKR,
Bd. 194, S. 90r, 30.3.1825, S. 135v, 21.5.1825. — Nach Brugger war diese Gesell-
schaft bis 1858 aktiv.

“StABS, PrKR, Bd. 194, S. 168r, 22.6.1825; StABS, Protokolle ].6.1, S. 68r,
26.5.1825 und Kt.bl,, 3.6.1825, S. 75f. Zum folgenden: StABS, Protokolle J.6.1,
S.71,10.11.1825, S. 80, 21.3.1826 bzw. S. 74, 28.12.1825 und S. 81, 29.3.1826.

*Kre.bl., 6.1.1826, S. 15-25.
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Nicht versicherbar waren: Griinfutter, Hiilsenfruchtsaaten, Getreide
zum Unterptligen, Wurzelgewichse, Krautarten und Gartenpro-
dukte sowie Baumfriichte. Schiden waren sofort von den Kommis-
siren schitzen zu lassen, die Auszahlung sollte jeweils 1m Herbst
erfolgen.

Die Hagelversicherung war also als Kollektivversicherung auf
nationaler Ebene geplant, thre Administrativstruktur sollte sich auf
staatlich-kantonale Instanzen abstiitzen. Versichert wurden nur
Schiden ab einem bestimmten Umfang an den Hauptfriichten der
damaligen Landwirtschaft (mit der wichtigen Ausnahme der Kartof-
fel). Im dbnigen lehnte sich die Versicherung an das bekannte
Modell der Versicherungen auf Gegenseitigkeit an.

Das Unternehmen kam nicht vom Fleck, auch 1im Baselbiet fan-
den sich nur eimge wenmge Interessenten”. Die darum im Grossen
Rat 1828 angeregte «Einrichtung einer kantonalen Hagelversiche-
rung» kam als Alternative nach Ansicht der Landwirtschaftlichen
Kommuission aus 6konomischen Griinden nicht in Frage, da der
Kanton «viel zu klemn» se1; mangels Primienzahlern konnten schon
Schiden von 25% nicht ersetzt werden, der Anschluss an eine
gesamtschweizerische Versicherung ser daher vorzuziehen™. Als
Hauptmingel der Berner Gesellschaft betrachtete die Kommission
die Hohe der Primien und den Umstand, dass alle gleich viel zahl-
ten, obwohl nicht alle Gegenden gleich stark gefihrdet waren. Ein
Obligatorium der Hagelversicherung erachtete die Kommission als
unverhiltnismissig, da im Schadensfall nur der momentane Ertrag,
nicht aber das Kapital betroften sei. Trotz einer weiteren Publikation
im Kantonsblatt blieb ein substantielles Echo aus™. Es fiel offenbar
vielen Landbewohnern schwer, sich mit einer Versicherung vertraut
zu machen, die den von der individuellen und kommunalen Selbst-
hilte her gewohnten Rahmen tberschntt und der Kontrolle 1m
sozialen Nahbereich entzogen war. Hinzu kamen die Erfahrung und
das Wissen um die Risikounterschiede, je nach regionaler Hagel-
hiufigkeit und nach Hagelempfindlichkeit der Kulturen. Der Krebs-
gang der Schweizerischen Hagelversicherungsgesellschaft hielt daher
das ganze Jahrhundert @iber an.

Y StABS, Protokolle ].6.1, S. 92/93, 16.11. und 6.12.1826 (keine weiteren Ein-
trige flir die Jahre 1826 und 1827 in den einschligigen Protokollen).

*StABS, PrKR,, Bd. 197, S. 264v, 23.8.1828, S. 269v, 27.8.1828, Bd. 198,
S. 1164t 1.4.1829 und StABS, Protokolle ].6.1, S. 138, 18.3.1829.

“StABS, PrKR,, Bd. 198, S. 181r, 27.4.1829, ferner Kt.bl., 8.5.1828, S. 30ff. und
StABS, Protokolle J.6.1, S. 140r, 30.4.1829.
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Aktuell wurde die Frage von Hagelschiden im Kanton Basel
1829, weil viele Gemeinden des Bezirks Waldenburg am 17. Juni
von einem Hagelschlag betroften worden waren™. Der Schaden
wurde von den Gemeinden auf 3046, der Bedarf fiir die nichste Saat
auf 477 Sack Korn beziffert. Weil diese Summe in Basel als am Ver-
hiltnis zum ganzen Schaden» zu hoch erachtet wurde und weil sich
unter den Geschidigten emnige reiche Bauern befanden, wurden 200
Sack als dringende Hilfe vorgesehen. Gemiss einem Vorschlag der
Landwirtschaftlichen Kommission sollten die Auswirkungen des
Hagels in einer Publikation geschildert werden, verbunden mit der
nachdriicklichen Aufforderung an alle Gemeinden, mittels Natural-
beisteuern die bendtigten 200 Sack Korn zusammenzubringen. Die
Verteilung sollte unter Leitung der Kommussion erfolgen, das «Kol-
lektieren» durch die Gemeinden sollte verboten werden. Der Rat
sollte zusitzlich vierzig Sicke fiir die «kundlich Armen» beisteuern,
er se1 dies seinem «republikanischen Gewissen» schuldig. Die Regie-
rung gewihrte jedoch nur eine minmimale Hilfe und liess schliesslich
1000 Franken unter «Dirttige» verteilen. — Die Behorden griffen
also ber Hagelschiden im konkreten Fall aut altbekannte Methoden
zuriick. Die versicherungstechnisch  logische und von  einigen
Gemeinden auch vorgeschlagene Berticksichtigung aller Geschidig-
ten, auch der besser Gestellten, wurde untersagt.

Wihrend Regierung und Bevolkerung Neuerungen im Bereich
der Vichversicherung also positiv gegentiberstanden, legten sie 1m
Fall der Hagelschiden Zurtickhaltung an den Tag. Das andersartige
Risiko und der tiberregionale Bezug der Hagelversicherung diirften
die Hauptgriinde daftir gewesen sein.

Die Forderung ciner Wachstumsbranche: Massnahmen
zugunsten der Vichzucht

Ausgchend von der 1820 aus dem Umkreis des Landwairtschafth-
chen Vereins lancierten Idee, eine kantonale Pferdezuchtanstalt zu
errichten, liess die vom Sanititsrat kontaktierte Landwirtschaftliche
Kommission das Problem der Pferde- und Viehzucht Anfang 1821
durch eine Umftrage bei den Statthaltern aut einer breiteren Basis

“Vgl. dazu und zum folgenden: StABS, PrKR, Bd. 197, S. 195r, 25.6.1828,
S.243,9.8.1828,S. 251r, 13.8.1828 und StABS, Protokolle J.6.1,S. 112, 30.6.1828,
S. 113, 4.8.1828, S. 122ff., 13.9.1828 und S. 125, 31.10.1828.
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abkliren®. Trotz des bescheidenen Riicklaufs wurde klar, dass in
mehr als zwei Dritteln der Gemeinden nicht in ausreichender Weise
tiir den von der Gemeinde gehaltenen Zucht- oder Wucherstier
gesorgt war, d.h. dass er nach dem System der sog. Kehre gehalten
wurde. Diese Haltungsart wurde als nachteilig angeschen, weil die
von der Gemeinde zur Verfiigung gestellten Grundstiicke, meist
Matten oder Weideland, nicht ausreichten, um den Stier zu
ernihren, so dass der jeweilige temporire Halter «aus dem Seinen
nachtragen» musste. Weil die «Kehrpflichtigen» dies nicht in genti-
gendem Mass taten, war der Wucherstier oft schlecht ernihrt. Aus-
serdem unterstand die Haltung des Wucherstiers nur selten einer
«Aufsichtr. Insgesamt erstaune darum, so die Kommission, die
schlechte Qualitit des Viehs nicht. Dies se1 in emer Zeit vergleichs-
weise tiefer Preise der Ackerbauprodukte besonders fiir die Armen
schmerzhaft, denn ecine Produktions- und damit Einkommensver-
besserung sei in der Viehwirtschaft am leichtesten zu erreichen.
Der Kleine Rat verpflichtete darauf die Gemeinden auf die <hin-
reichende Unterhaltung der Wucherstiere (einen fiir 50 bis 60
Kiihe)»™. Sie hatten Vorschlige einzureichen, wie die ndtigen Mit-
tel zu beschaffen wiren. Das System der Kehre wurde aufgehoben,
der Unterhalt des Wucherstiers musste flir mindestens drei Jahre,
wenn moglich an einen reichen Bauern, verpachtet werden. Die
Wucherstierhaltung wurde zwei bis drei Schaumeistern pro Bezirk
unterstellt. Gesuche tiir Verbesserungen leitete die Landwirtschaftli-
che Kommission an die Waldkommission zur Begutachtung weiter,
so auch jenes von Arnsdort von 1824. Die Gemeinde wollte ihr
«Weitweideland», 2,5 Jucharten sog. Hochwald, zur Erweiterung
der «Munimatten» verwenden®. Der «Muni» sollte samt Matten ver-
pachtet und auch im Sommer im Stall gefiittert werden. Wie in
anderen Fillen gnft die Waldkommission auch hier zu einer Ver-
schleppungstaktik, denn 1thren Mitgliedern war eine weitere Reduk-
tion des Hochwaldes, aus welchen Griinden auch immer, hochst
unwillkommen. Klagen der Landwirtschaftlichen Kommuission tiber
die «Nachlissigkeit» der Waldkommission beim Kleinen Rat fruch-

“'StABS, PrKR, Bd. 189, S. 349, 9.12.1820 (mit Beschluss vom 13.12.1820)
sowie StABS Protokolle J.6.1, S. 7r, 24.2.1821 sowie S. 111t 8.2.1822 und S. 12v,
17.4.1822 (diec Kommussion forderte bei den Statthaltern eine zweite Umfrage mit
verbesserten Berichten an).

“StABS, PrKR, Bd. 191, S. 50r und 64r, 16.2.1822 und StABS, Protokolle J.6.1,
S. 1341, 17.4.1822 (vgl. zum Wucherstier auch Idiotkon, Bd. 11, Sp. 1237f)).

“StABS, Protokolle J.6.1, S. 14tf, 8.6.1822, besonders S. 50r/51r, 21./
28.7.1824.
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teten wenig®. Erst Ende 1828 wurde in einer «Verordnung betref-
fend die Behandlung und Benutzung der Hochwaldungen, Weit-
weiden und Riitenen» u.a. festgeschricben, dass der Hochwald
Staatseigentum set, dass jedoch «Hochwald-Weitwaiden» z.T. an die
Gemeinden zur «Benutzung und Culturm abgegeben werden konn-
ten”. Nun scheint die Waldkommission kooperativer gewesen zu
sein. Insgesamt resultierte jedoch kein grundsitzlicher Wechsel. Die
sog. Kehre oder die Verpachtung von Weideland wurden noch lange
Jahrzehnte praktiziert. Beide Systeme wiesen die gleichen Nachteile
auf, wie das erfolglose Gesuch der Gemeinde Bennwil von 1824 um
die Wiedereinfithrung der Kehre zeigt”. Im neuen System versuch-
ten die Pichter des kommunalen Weidelandes oftenbar, cinen még-
lichst grossen Anteil am Ertrag desselben fur sich abzuzweigen und
dem Stier nur das absolut Notwendige oder weniger zukommen zu
lassen. Das System bevorzugte 1m iibrigen die 6konomische Elite des
Dortes, was den Widerstand grosser Teile der Gemeinde zusitzlich
motivierte.

Kommission und Rat kimpften also (zusammen mit einigen
wenigen Gemeinden) ziemlich erfolglos gegen die tiberkommene
Art der Zuchtstierhaltung und scheinen dabei nicht nur von der
Mehrzahl der Gemeinden, sondern auch von der Waldkommission
nicht allzu viel Unterstiitzung bekommen zu haben. Die Einrich-
tung von Viehzuchtgenossenschaften mit eigenen Zuchtstieren und
konzertierten Zuchtanstrengungen war dem letzten Drittel des
Jahrhunderts vorbehalten”. Auttillig, wenn auch zeittypisch ist die
Konzentration der Behorden auf die Frage der Wucherstierhaltung,
Fragen der Rassen, der Ernihrung, der Krankheitsvorsorge oder des
Umgangs mit den (oft auch als Zugtieren genutzten) Kithen und
dem Jungvich spielten keine grosse Rolle.

Grosseren Erfolg hatten Massnahmen im Zusammenhang mit den
Vichschauen und Viehprimien. Auf Vorschlag der Landwirtschaftli-
chen Kommission ordnete der Kleine Rat Anfang 1823 an, dass,
probeweise auf zwei Jahre, jeweils im Friihjahr eine Wucherstier-

“Vgl. StABS, Protokolle J.6.1, a.a.O. bzw. S. 59ff., 24.3.1825. Ferner 2.a.0.,
S. 18v, 6.11.1822 und S. 18rff., 8.12.1822 bzw. StABS, Protokolle J.2.19 (Wald-
kommission), S. 209ff., 16.7.1822, S. 241ir, 5.11.1822. Schliesslich StABS, Proto-
kolle J.6.1, S. 941, 6.3.1827 bzw. StABS, PrKR, Bd. 196, S. 88, 15.3.1827.

“Ktbl., 7.11.1828, S. 181ft. Zum folgenden: StABS, Protokolle ].6.1, S. 136r,
18.3.1829.

*“StABS, Protokolle J.6.1, S. 60f., 24.3.1825. Das Schreiben der Gemeinde
datiert vom 28.12.1824.

“Vgl. Karl Gutzwiller: Landwirtschaftliche Entwicklung und Wanderbewegung
im Kanton Basel-Land im 19. Jahrhundert, Basel 1911, 37.



Landwirtschaftspolitik in Basel 121

schau in jedem Bezirk stattfinden sollte, dass dabe1 «alle Wucherstiere
notwendig erscheinen miissen, die tauglichen gezeichnet» und die
vorziiglichen primiert wiirden®™. An den Schauen durften nur im
Kanton lebende Tiere prisentiert werden, primierte Tiere waren ein
Jahr spiiter, hors concours, wieder vorzufiihren, bei zwischenzeitli-
chem Verkauf fiel die Primie an den Staat zuriick. Es durften nur als
tauglich qualifizierte Zuchtstiere gehalten werden, untaugliche Tiere
waren innert Monatsfrist zu ersetzen und die neuen auf Kosten der
Besitzer nachtriglich fur tauglich zu erkliren. An zwei Orten im
Kanton sollte eine Schau fiir Kiihe stattfinden, ferner war eine fur
Pferde vorgesehen. In den Schaukommissionen sollten ein Mitglied
der Landwirtschaftlichen Kommission und ein Tierarzt vertreten
sein, der Statthalter sollte zudem an den Schauen teilnehmen. Fur die
Primien der ersten zwei Jahre wurden 1000 Franken zur Verftigung
gestellt. Die Viehschauen sowie die Ausrichtung von Primien wur-
den 1n der Folge bis und mit 1830 alle zwei Jahre wieder bewilligt®.
1823 wurden z.B. 18 Stiere, 3 Rinder, 2 Hengste und 4 Stuten pri-
miert, was Auslagen von 624 Franken bedingte. Mit dem Wieder-
vorfiihrzwang versuchte die Landwirtschaftliche Kommission, die
Gewohnheit des regen Kaufs und Verkaufs von Tieren anstelle einer
eigenen Nachzucht einzuschrinken. Die Anzahl der primierten
Tiere war gering, was wohl mit der Hohe der staatlichen Untersttit-
zung und mit der vergleichsweise schlechten Ausgangsbasis zusam-
menhing. Nach Auftassung der Kommission liess sich Ende der
1820er Jahre bereits eine leichte Verbesserung erkennen. In der
Regel aber wurde der Viehbestand noch lange tiber den Handel
erginzt und erncuert.

Seit 1827 hatte die Landwirtschaftliche Kommission die Anzahl
des Viehs jedes Jahr einmal zu eruieren und in Tabellen festzuhalten.
Diese Verordnung kann als Beginn der regelmissigen Viehzihlungen
in Basel und Basel-Land bezeichnet werden™. 1829 sollte mit Hilfe
einer detaillierten Umfrage anlisslich der Frithlingsviehschauen eine
Zwischenbilanz zur Férderung der Viehzucht gezogen werden™.

“StABS, Protokolle J.6.1, S. 17ft,, 28.10.1822 und S. 20f,, 22.1.1823 sowie
StABS, PrKR, Bd. 191, S. 355v, 30.10.1822 und Kt.bl., 31.1.1823, S. 71ff.

*Die letzte Abrechnung per 1830 datiert vom 30. Aprnil 1831 (StABS, Protokolle
J.6.2, S. 16f, 30.4.1831). Zum folgenden: StABS, Protokolle J.6.1, S. 44r,
17.3.1824.

""StABS, Protokolle ].6.1, S. 94f., 6.3.1827 und S. 97, 1.5.1828, S. 98, 1.5.1827
sowie StABS, PrKR,, Bd. 196, S. 88, 15.3.1827. Es gibt iltere Zihlungen, zuletzt
eine krisenbedingte von 1817. Seit 1827 fanden die Zihlungen jedoch regelmissig,
mindestens alle zehn Jahre, statt. Vgl. dazu Epple/Schnyder (wie Anm. 3).

"'StABS, Protokolle J.6.1, S. 136, 18.3.1829.
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Die Kommission wollte in Erfahrung bringen, wie weit die bisheri-
gen Massnahmen gegniften hatten und in welchen Gemeinden noch
Handlungsbedarf bestand. Im tibrigen schien sie auch kontrollieren
zu wollen, ob die Waldkommission kooperiert und speditiv gearbei-
tet hatte. Mit der Befragung wurden die Gemeinden, in denen noch
nicht alles zum besten eingerichtet war, geradezu aufgefordert oder
je nach Haltung gezwungen, das Notige nachzuholen. Ob das Vor-
haben nicht realisiert wurde oder ob die in Bewegung geratenen
politischen Verhiltnisse die Durchfithrung der Umfrage oder die
Aufbereitung der Daten verhindert haben, ist unklar, aut alle Fille
liegen leider keine Akten zu dieser Enquéte vor.

Bei den Viehschauen war der Landwirtschaftlichen Kommission
und dem Kleinen Rat wohl darum ein gewisser Erfolg beschieden,
weil auch die Landleute ein Interesse an der Verbesserung der Vieh-
zucht hatten, weil die Nachteile der tiblichen Formen der Nach-
zucht oftensichtlich waren und weil die verstirkte Kontrolle der
Regierung in diesem Bereich der Landwirtschatt ohne Verletzung
alter Rechte moglich war. Das Neue war zudem mit der Ausrich-
tung von Primien von seiten des Staates einigermassen legitimiert.
Trotz des missigen Erfolgs der beschlossenen Massnahmen dart test-
gestellt werden, dass sich die Regierung und 1thre Organe 1m Bereich
der Vichzucht auf der Héhe der Zeit befanden und den erkannten
landwirtschaftlichen Wandel bzw. den daraus resultierenden Hand-
lungsbedart administrativ-rechtlich abstiitzten. Es zeigt sich 1m tibri-
gen auch hier, dass die Verinderungen in der Landwirtschaft weni-
ger von staatlichen Massnahmen und viel stirker von spezifischen
landwirtschattlichen Innovationen und von den Entwicklungen aut
dem Agrar- und Nahrungsmittelmarkt beeintlusst waren, vor allem
von der zunehmenden Nachfrage von seiten der stidtischen Bevél-
kerung.

Zwischen Wandel und Beharren: Die Widerspriiche der
Reestaurationszeit in agrarhistorischer Perspektive
(Schlussfolgerungen)

Dic Untersuchung des politisch-administrativen Handelns der
Basler Regierung, ithrer beratenden Organe und der Gemeinden des
Kantons im Bereich der Landwirtschaft wihrend der Restaurations-
zeit kommt zu Ergebnissen, welche die epochenspezifischen Wider-
spriiche und Spannungsfelder widerspiegeln. Hiufig, aber eben nicht
immer, neigte die Regierung dazu, am Hergebrachten, zumindest
im Prinzip, festzuhalten, d.h. das historisch Gewachsene, wenn auch
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bisweilen nur formell, beizubehalten, dies zameist im Wissen um die
in der Zwischenzeit eingetretenen sozialen, ¢konomischen und
politischen Verinderungen. Die Konsultativorgane der Regierung,
in denen sowohl Mitglieder des Klemnen Rates als auch Minner der
wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Elite vertreten
waren, standen den Konsequenzen des allgemeinen Wandels offener
gegentiber. Zwischen dem Kleinen Rat und den Kommissionen
scheint sich daher eine Art Rollenteilung eingespielt zu haben: Die
Kommissionen fungierten als Wahrnehmungsorgan der Regierung
fir Verinderungen, zugleich waren sie die Ansprechpartner fiir die
Anliegen der Biirger; hier wurden Neuerungen und die sich daraus
ergebenden Konsequenzen fiir Polittk und Verwaltung diskutiert
und zu Vorschligen zuhanden der Regierung ausgearbeitet. Dieser
kam die Rolle des vorsichtigen, auf Traditionswahrung bedachten
Entscheidungsgremiums zu. In zweiter Linie waren auch die
Gemeinden und die Einwohner des Kantons involviert. Die
Gemeinden waren am direktesten mit den Folgen des agraren Wan-
dels konfrontiert und versuchten, diese soweit moglich in eigener
Regic zu bewiltigen. Wenn siec Anderungen nicht selber sanktio-
nierten, regten sie deren Einfithrung bzw. rechtliche Absicherung
durch die oberen Behérden an. Diese wurden von den Gemeinden
besonders auch bei der Bewiltigung innergemeindlicher Konflikte
beigezogen. Manche Angehonge der sozialen und wirtschattlichen
Elite des Kantons nahmen im Rahmen der damals sich ausweitenden
biirgerlichen Offentlichkeit, vor allem iiber den Landwirtschaftli-
chen Verein oder die Gesellschaft fiir das Gute und Gemeinniitzige,
Einfluss aut die Landwirtschaftspolitik. Damit sind die Eckpunkte
und die Hauptakteure eines politisch-sozialen Spannungstelds be-
zeichnet, das vom Grundgegensatz zwischen den aus dem Ancien
Régime herrithrenden Traditionen und den Herausforderungen
einer nachrevolutionidren Zeit mit beschleunigtem wirtschattlichem
Wandel geprigt war. Die Konstellationen waren dabei keineswegs so
fest gefiigt, dass sich politsch-administratives Handeln nicht in ver-
schiedene Richtungen hitte bewegen kénnen. Je nach Thema und
Interessenlagen konnten daber unterschiedliche Allianzen, Ent-
scheide und Folgeprobleme resultieren.

In der Frage der Katastrierung, die mit der finanziellen Bewilu-
gung sozialer Probleme (Krise von 1816/17 und «Landarmut»)
zusammenhing, rang sich die Regierung trotz des erheblichen Auf-
wands nach lingerem Zoégern schliesslich zu einem Neuanfang
durch. Entscheidend diirfte hier u.a. gewesen sein, dass es um zen-
trale Grundlagen staatlicher Aktivitit ging, nimlich um die Kennt-
nis der Steuerbasis und der Wirtschaftskraft des Kantons, aber auch
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um die Akzeptanz von Herrschaft und Staat, stiessen doch die neuen
Steuern wegen veralteter Bemessungsgrundlagen auf Widerstand in
den Gemeinden. Mit dem neuen Kataster wurde auf ein erstmals
wihrend der Helvetik eingesetztes Instrument zuriickgegriffen. Dies
war um so eher moglich, als — auch dies ein Ergebnis der Helvetik —
die Feudallasten, d.h. Zehnten und Bodenzinsen neu als veriusser-
bares Eigentum definiert und zum Loskauf freigegeben worden
waren. Im Fall der Neukatastrierung beruhte das Vorgehen der
Regierung also wesentlich auf den durch die Revolution geschaffe-
nen Voraussetzungen. Zurilickhaltender und langsamer waren
Regierung und Landwirtschaftliche Kommission in anderen Berei-
chen, so z.B. beim Zelgrecht und den Feldwegen. Obwohl tiber die
Verinderungen und den Anpassungsbedart auf rechtlicher Ebene
unterrichtet, zégerten sie, Recht und Wirklichkeit einander niiher
zu bringen. Die Massnahmen unterschieden sich also auch je nach
Art der staatlich-herrschattlichen Interessen: Als Steuersubjekte, die
allein die 1818/19 beschlossenen Steuern zu entrichten hatten,
waren die Landleute Neuerungen und Ausgaben wert, als Wirt-
schaftssubjekte mit thren eigenen Interessen standen sie dem Rat
bisweilen ferner.

Als flexibel und verinderungsbereit erwiesen sich Regierung und
Landwirtschaftliche Kommission bei der Forderung der Viehzucht,
obwohl der anhaltende Widerstand der Waldkommussion zu tiber-
winden war. Méglich wurde diese Haltung, weil mit Ausnahme des
Hochwalds keine bestehenden Rechte tangiert waren. Insbesondere
beeintrichtigte die Forderung der Viehzucht nicht mchr, wie
wihrend des Ancien chlmc, die Interessen der Bodenzins- und
Zehntempfinger. Auch hier verdankte die Regierung ihre Hand-
lungstihigkeit in entscheidendem Masse der durch die Revolution
verinderten politischen und gesellschaftlichen Situation.

Ganz im Smne der Regierung waren die neuen Instrumente zur
Schadensabsicherung 1im Bereich der Viehhaltung und des Acker-
baus. Wihrend nicht wenige Gemeinden von sich aus Viehversiche-
rungen initiierten und dabei die Unterstiitzung der Regierung fan-
den, hatte es die Hagelversicherung schwcrcr und die Regierung
stiess mit diesem aus ihrer Sicht berechtigten Anliegen nur bel weni-
gen «Gliterbesitzern» auf ein gleich gelagertes Interesse. Die beiden
Instrumente erlaubten, wie die Gebidudeversicherung schon frither,
nicht nur einen besseren Schutz des Volks- bzw. Kantonsvermdgens,
sondern auch sozialpolitische Richtungsinderungen, die schon den
Obrigkeiten des spiten Ancien Régime wichtig gewesen waren,
nimlich die Eindimmung, wenn nicht sogar Unterdriickung des
Bettelns, des Almosengebens und der freiwilligen Kollekten als den
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traditionellen, von vielen Zeitgenossinnen hartnickig verteidigten
Praktiken der Nothilfe.

Fiir die prinzipielle Beibehaltung des Bestehenden sprach sich die
kantonale Exekutive im Zusammenhang mit Fragen des Zelgrechts,
speziell der Fiirfille, des Anthaupts und der Feldwege aus. Neuerun-
gen waren nur im Ausnahmefall und auf indvidueller Ebene mog-
lich. Konkret widersetzte sich die Regierung — zumindest auf einer
grundsitzlich-rechtlichen Ebene — der Authebung des Zelgrechtes,
obwohl auch ihr klar war, dass das vielfiltige und veristelte System
der Dreizelgenwirtschaft auf breiter Basis der Erosion durch agrare
Innovationen unterworfen war. Sie hoffte darauf, dass so viele
Neuerungen wie moglich irgendwie und ohne grosse Konflikte mit
dem Festhalten am Zelgrecht vereinbar waren. Dafiir sprach aller-
dings auch die Tatsache, dass eine modifizierte Dreizelgenwirtschaft
in vielen Gemeinden wenigstens teillweise noch praktiziert wurde.
Die Bewahrung des Bestehenden schuf deshalb auch Spielriume fuir
Gemeinden und Grundstiicksbesitzer.

Tendenziell konservativ entschieden der Kleine Rat und oft auch
die Kommissionen in den vielen kleineren Geschiften, die in den
Bereich der Landwirtschaft fielen und meistens auf Konfhikte
zurtickgingen, fiir deren Beilegung die Intervention der Regierung
und ihrer Organe angefordert wurde. Das zeigt die systematische
Durchsicht von Kleinratsprotokollen und des Kantonsblatts™. Dabei
ging es um Weidstreitigkeiten zwischen benachbarten Gemeinden,
um Fragen der Holznutzung oder der Bewisserung, um die
Gescheidgerichte etc. Die Regierung liess im allgemeinen den mei-
stens auf die Zeit vor 1800 zurtickgehenden Status quo durch eine
threr Kommissionen sorgfiltig eruteren und entschied fast immer
zugunsten des Bestehenden. Weder die Regierung noch die Kom-
missionen benutzten die Streitschlichtung, um systematisch Neue-
rungen oder grundlegende Anderungen durchzusetzen. Die Ein-
schaltung der Behorden ebenso wie das intensive Verhandeln mit
diesen entsprachen im tibrigen einer langen Tradition der Herr-
schaftshinnahme von seiten der Gemeinden und der Herrschaftslegi-
timierung von seiten der kantonalen Autorititen”.

Aufgrund der Massnahmen im Bereich der Landwirtschaft kén-
nen die Einstellungen und Handlungen der Basler Regierung
wihrend der Restauration selbstverstindlich nicht abschliessend
bewertet werden. Von Interesse wiire insbesondere ein Vergleich mut

“Ich habe das Klemratsprotokoll fiir die Jahre 1825 und 1826 und das Kantons-
blatt von 1803 bis 1824 durchgesehen.
“Vgl. Simon (wie Anm. 18).
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der Handels- und Gewerbe- sowie mit der Universititspolitik, Fel-
dern, die ebenfalls von starken Spannungen zwischen alt und neu
geprigt waren. Mit aller Vorsicht lisst sich folgendes festhalten: Die
Regierung sprach sich weder durch die Bank gegen Neuerungen aus
und schiitzte auf alle Fille das Bestehende, noch forderte sie das
Neue, wo es ging, und leistete der Ablésung des Alten Vorschub. Sie
zog es vor, von Fall zu Fall zu entscheiden und befleissigte sich dabet
nicht selten einer zogerlichen Zuritickhaltung, die sich dem Respekt
vor dem Bestehenden verdankte. Wo die Revolution Kontinuititen
und Strukturen gebrochen und irreversible Verinderungen geschaf-
fen hatte wie etwa 1m Bereich der Feudallasten, war das Terrain fiir
Neuerungen, gerade auch allgemeiner Art, gtinstig. Wo Gewohn-
heiten, Rechte und Strukturen die Revolution tiberdauert hatten,
wie unvollstindig auch immer, da zeigte sich die Obrnigkeit zurtick-
haltend bis verhindernd. Neues war hier in der Regel nur in genau
definierten und pragmatisch gehandhabten Ausnahmefillen mog-
lich. Durchwegs jedoch entschied der Kleine Rat im Wissen um die
Entwicklungen in Wirtschaft, Gesellschatt und Politik, die Informa-
tonsgewinnung war gerade auch an der Basis, ber den Gemeinden,
verbessert und intensiviert worden. Dazu trug die damals auch n
Basel sich verbreiternde  biirgerliche  Offentlichkeit  wesentlich
bei. Trotzdem liess die ambivalente, im ganzen cher konservative
Grundorientierung der Basler Regierung in einer Zeit akzentuierten
historischen Wandels sie bisweilen, so z.B. in der Frage der neuen
Steuern, jene Einsicht in die Reziprozitit von Herrschaftsbezichun-
gen vermissen, die fir stabile politische Verhiltnisse unabdingbar ist.
Die daraus resultierenden Spannungen und Widerspriiche wirkten
sich unter den veriinderten pohtschen Umstinden des 19. Jahrhun-
derts anders aus als frither und diirften ciner der nieferen Griinde fur
die Staats- und Herrschaftskrise von 1832/33 gewesen sein.

Albert Schnyder, Dr. phil.
Forschungsstelle Baselbieter Geschichte
Goldbrunnenstrasse 14

4410 Liestal



	Landwirtschaftspolitik in Basel während der Restauration : nachrevolutionäre Politik und Gesellschaft im Spannungsfeld von Traditionsgebundenheit und Erneuerungsdruck

